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NRW-Leistungsgruppen zuzüglich der speziellen 
Traumatologie. Der InEK-Grouper zu diesen Leis-
tungsgruppen wird zur Abrechnung verwendet 
und die Leistungsgruppen bleiben bis zur Evalua-
tion erhalten. Die bis zum 01.01.2027 geltenden 
Zwischenfristen zur Umsetzung der Krankenhaus-
reform werden angepasst. Dort, wo es medizinisch 
sinnvoll ist, werden die Leistungsgruppen in Bezug 
auf ihre Leistungs- und/oder Qualitätsvorgaben 
verändert. Dies gilt in gleicher Weise für die An-
rechenbarkeit der Ärztinnen und Ärzte pro Leis-
tungsgruppe. Als Vollzeitäquivalent gelten 38,5 
Stunden. Die Konvergenzphase wird von zwei auf 
drei Jahre verlängert. Das Jahr 2027 wird dabei 
für alle Krankenhäuser erlösneutral ausgestaltet, 
um die neuen Vergütungsregeln und die Wirkung 
der Vorhaltefinanzierung transparent aufzuzeigen 
und gegebenenfalls nachzujustieren. Anschließend 
führen wir die Vorhaltevergütung in zwei Schritten 
ein. In den Bundesländern, die bis zum 31.12.2024 
die Leistungsgruppen zugewiesen haben, bleiben 
diese rechtswirksam und werden als Basis für die 
Vergütung ab 2026 genutzt. Diese Übergangsrege-
lung gilt längstens bis zum 31.12.2030 und führt zu 
keiner Schlechterstellung.

Pflegereform und Bund-Länder-Kommission

Die Bewältigung der stetig wachsenden Herausfor-
derungen in der Pflege und für die Pflegeversiche-
rung ist eine Generationenaufgabe. Auch dieser He-
rausforderung wollen wir mit einem Mix aus kurz-, 
mittel- und langfristigen Maßnahmen begegnen. 

Die strukturellen langfristigen Herausforderungen 
werden mit einer großen Pflegereform angehen. 
Ziele der Reform sind, die nachhaltige Finanzie-
rung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung 
zu sichern sowie eine Stärkung der ambulanten 
und häuslichen Pflege. Ferner wollen wir damit 
gewährleisten, dass Leistungen der Pflegeversiche-
rung von den Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen einfach und bürokratiearm in Anspruch 
genommen werden können.

Die Grundlagen der Reform soll eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe auf Ministerebene unter Beteiligung 
der kommunalen Spitzenverbände erarbeiten. Zum 
Arbeitsauftrag der Kommission gehört insbesonde-
re die Prüfung von: 

•	 Leistungsumfang, Ausdifferenzierung der Leis-
tungsarten, 

•	 Bündelung und Fokussierung der Leistungen, 

•	 Möglichkeiten zur Stärkung der pflegenden 
Angehörigen,

•	 Schaffung von Angeboten für pflegerische 
Akutsituationen,

•	 Stärkung der sektorübergreifenden pflegeri-
schen Versorgung und Übernahme von Modell-
projekten (wie zum Beispiel „stambulant“) in 
die Regelversorgung, 

•	 Anreize für eigenverantwortliche Vorsorge, 

•	 Nachhaltigkeitsfaktoren (wie beispielsweise die 
Einführung einer Karenzzeit),

•	 Verortung versicherungsfremder Leistungen 
wie die Rentenversicherungsbeiträge für pfle-
gende Angehörige und die Ausbildungsumlage,

•	 Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile. 

Die Kommission legt ihre Ergebnisse noch 2025 vor. 

Kurzfristig bringen wir Gesetze zur Pflegekompe-
tenz, Pflegeassistenz und zur Einführung der „Ad-
vanced Practice Nurse“ auf den Weg und sichern 
den sogenannten „kleinen Versorgungsvertrag“ 
rechtlich ab. 

Bürokratieabbau im Gesundheitswesen

Unser Gesundheitssystem lebt von hochquali-
fizierten Fachkräften, die täglich Verantwortung 
für Menschen tragen. Wir verringern Dokumen-
tationspflichten und Kontrolldichten durch ein 
Bürokratieentlastungsgesetz im Gesundheits-
wesen massiv, etablieren eine Vertrauenskultur 
und stärken die Eigenständigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit der Professionen, statt sie mit Büro-
kratie aus Gesetzgebung und Selbstverwaltung zu 
lähmen. Alle Gesetze in diesem Bereich werden 
wir einem Praxis-Check unterziehen. Wir überprü-
fen Datenschutzvorschriften und alle Berichts- und 
Dokumentationspflichten insbesondere im SGB XI 
auf ihre zwingende Notwendigkeit. Berichts- und 
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Dokumentationspflichten, die aufgrund der Coro-
napandemie eingeführt wurden, schaffen wir ab, 
ohne die Vorsorge für zukünftige Pandemien zu ge-
fährden. Wir wollen eine KI-unterstützte Behand-
lungs- und Pflegedokumentation ermöglichen und 
streben ein konsequent vereinfachtes und digitales 
Berichtswesen an. 

Wir führen eine Bagatellgrenze von 300 Euro bei 
der Regressprüfung niedergelassener Ärztinnen 
und Ärzte ein. Entsprechende Regelungen werden 
wir auch für andere Leistungserbringerinnen und 
erbringer treffen. Die Verschreibung und Abrech-
nung von Heil- und Hilfsmitteln gegenüber den 
Krankenkassen vereinfachen wir wesentlich. Wir 
senken die Prüfquote bei Krankenhäusern erheb-
lich. Das Prüfergebnis der Stichproben wird sodann 
auf 100 Prozent hochgerechnet. Ist eine Prüfung 
regelhaft nicht auffällig, sind die Prüffrequenzen 
anzupassen. Die Aufgaben der Kontrollinstanzen 
in der Pflege (Medizinischer Dienst und Heimauf-
sicht) verschränken wir und bauen Doppelstruktu-
ren ab. Krankenkassen verpflichten wir, vollständig 
gemeinsame Vertrags- und Verwaltungsprozesse 
zu entwickeln. 

Alle sozialversicherungsrechtlichen oder selbstver-
waltenden Körperschaften des öffentlichen Rechts 
im Gesundheitswesen, die aus dem Beitragsauf-
kommen finanziert werden, sollen die gleiche Ge-
haltsstruktur abbilden, die für die Mitarbeitenden 
der niedergelassenen Ärzteschaft, der Kranken-
häuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
gelten. Künftig sollen sich die Gehälter der gesetz-
lichen Krankenkassen, des Medizinischen Diens-
tes und weiterer Akteure am Tarifvertrag für den 
Öffentlichen Dienst (TVöD) orientieren. Mit diesen 
Maßnahmen schaffen wir Strukturveränderungen 
mit erheblichem Einsparpotenzial.

Digitalisierung

Für die Zukunft der Gesundheitsversorgung nutzen 
wir die Chancen der Digitalisierung. Noch 2025 
rollen wir die elektronische Patientenakte stufen-
weise aus, von einer bundesweiten Testphase zu 
einer verpflichtenden sanktionsbewehrten Nut-
zung. Wir vereinfachen den Austausch zwischen 
den Versicherungsträgern und den Ärztinnen und 
Ärzten. Doppeldokumentationen vermeiden wir. 
Rahmenbedingungen und Honorierung für Video-

sprechstunden, Telemonitoring und Telepharmazie 
verbessern wir, um die Versorgung flächendeckend 
sicherzustellen. Die Gematik GmbH entwickeln wir 
zu einer modernen Agentur weiter, um im Bereich 
der Digitalisierung Akteure besser zu vernetzen. 
Alle Anbieter von Software- und IT-Lösungen im 
Bereich Gesundheit und Pflege müssen bis 2027 
einen verlustfreien, unkomplizierten, digitalen 
Datenaustausch auf Basis einheitlich definierter 
Standards sicherstellen. 

Gesundheitsforschung und zielgruppengerechte 
Versorgung

Zur besseren Datennutzung setzen wir ein Regis-
tergesetz auf und verbessern die Datennutzung 
beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit. 
Gleichzeitig ist der Schutz von sensiblen Gesund-
heitsdaten unabdingbar. Deshalb wirken wir auf 
eine konsequente Ahndung von Verstößen hin. Wir 
machen Deutschland zu einem Spitzenstandort für 
die Gesundheitsforschung und klinische Studien. In 
der klinischen Forschung bauen wir Hürden ab und 
harmonisieren Regelungen mit anderen EU-Staa-
ten, zum Beispiel in der CAR-T-Zelltherapie. Die 
Rahmenbedingungen für Labore der Sicherheits-
stufe S 1 vereinfachen wir.

Wir unterstützen den Verbund der deutschen 
Kompetenz- und Behandlungszentren für Krank-
heiten durch hochpathogene Erreger (STAKOB) 
bei seiner hervorragenden Arbeit und investieren 
in diesem Kontext in ein länderübergreifendes 
Behandlungszentrum für Infektionskrankheiten in 
Mitteldeutschland.

Medizinische Vorsorge, Behandlung und Forschung 
gestalten wir geschlechts- und diversitätssensibel 
(inklusive queere Menschen) aus und berücksich-
tigen dabei die speziellen Bedürfnisse in jedem 
Lebensabschnitt aller Geschlechter, zum Beispiel 
Geburt und Wechseljahre, sowie spezifische Krank-
heitsbilder wie Endometriose, Brust- und Prostata-
krebs. Zugang zur Grundversorgung, insbesondere 
in der Gynäkologie, Geburtshilfe und Hebammen-
versorgung sichern wir flächendeckend. Bei der 
Kinderwunschbehandlung muss die anteilige 
Eigenfinanzierung der künstlichen Befruchtung für 
Betroffene angemessen und verlässlich sein. Wir 
entwickeln das Gesundheitswesen und die Pflege-
versorgung barrierefrei und inklusiv weiter.
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Psychotherapie

Durch niedrigschwellige Online-Beratung in der 
Psychotherapie und digitale Gesundheitsanwen-
dungen stärken wir Prävention sowie Versorgung 
in der Fläche und in Akutsituationen. Wir passen 
Vergütungsstrukturen an, um eine bedarfsge-
rechte Versorgung mit Blick zum Beispiel auf die 
Kurzzeittherapie zu ermöglichen. Wir führen eine 
Notversorgung durch Psychotherapeuten ein 
und setzen das Suizidpräventionsgesetz um. Zur 
besseren psychosomatischen Grundversorgung 
durch Hausärzte schaffen wir deren Regresse ab 
und setzen psychosomatische Institutsambulanzen 
wohnortnah um. Die Bedarfsplanung passen wir 
im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und auf die 
Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum 
an und stellen die Weiterbildungsfinanzierung in 
der Psychotherapie sicher. Ziel ist eine bessere 
Versorgung und die Stärkung der Resilienz unserer 
Kinder und Jugendlichen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wir ergreifen weitere Maßnahmen, um die ge-
sundheitliche Situation von Betroffenen seltener 
Erkrankungen, zum Beispiel durch Ausbau und 
Stärkung von digital vernetzten Zentren zu ver-
bessern. An myalgischer Enzephalomyelitis/Chroni-
schem Fatigue-Syndrom, Long- und PostCOVID und 
PostVac erkrankte Menschen brauchen weiter un-
sere Unterstützung. Wir stärken hierzu Versorgung 
und Forschung. Wir werden die Corona-Pandemie 
umfassend im Rahmen einer Enquete-Kommission 
aufarbeiten, insbesondere um daraus Lehren für 
zukünftige pandemische Ereignisse abzuleiten. 

Organspende

Wir wollen die Zahl von Organ- und Gewebespen-
den deutlich erhöhen und dafür die Voraussetzun-
gen verbessern. Aufklärung und Bereitschaft sollen 
gefördert werden.

Krisenfeste Versorgung

Wir schaffen gesetzliche Rahmenbedingen für den 
Gesundheitssektor und den Rettungsdienst im 
Zivilschutz- sowie Verteidigungs- und Bündnisfall 
mit abgestimmter Koordinierung und eindeutigen 
Zuständigkeiten. Wir investieren in die energeti-

sche Sanierung und Digitalisierung für die Kranken-
haus-, Hochschulklinik- und Pflegeinfrastruktur.

Globale Gesundheit

Globale Gesundheit stärkt Sicherheit, Wohlstand 
und Resilienz. Deutschland bringt gezielt Gesund-
heitsexpertise in die globale Politik ein. Dazu ge-
hören Reformen bei WHO und UNAIDS, verstärkte 
Sekundierungen und mehr deutsche Expertise 
in Schlüsselpositionen. Gemeinsam mit unseren 
Partnern dämmen wir den Ausbruch und die 
Ausbreitung von Krankheiten im Globalen Süden 
ein. Forschung zu antimikrobiellen Resistenzen 
und eine nachhaltigere Gesundheitsfinanzierung 
treiben wir voran. 

Sucht und Prävention 

Wir nehmen das zunehmende Problem der Sucht-
abhängigkeit – auch von neuen synthetischen Dro-
gen – ernst. Um den Folgen entgegenzuwirken, die 
von Gesundheitsgefährdung bis Gewaltbereitschaft 
und Verwahrlosung reichen können, erarbeiten wir 
in einer gemeinsamen Kraftanstrengung auch mit 
Suchtprävention, -hilfe und Substitutionsmedizin 
gebündelte Maßnahmen. Wir ergreifen geeignete 
Präventionsmaßnahmen, um insbesondere Kinder 
und Jugendliche vor Alltagssüchten zu schützen. 
Eine Regelung zur Abgabe von Lachgas und GHB/
GBL (sogenannte KO-Tropfen) legen wir vor.

Gesundheitsberufe

Wir erhöhen die Wertschätzung und Attraktivität 
der Gesundheitsberufe. Wir ermöglichen den kom-
petenzorientierten Fachpersonaleinsatz und die ei-
genständige Heilkundeausübung. Dazu gehört eine 
geeignete Personalbemessung im Krankenhaus 
und in der Pflege. Wir stärken die Eigenverantwor-
tung in der Pflege und werten deren Selbstverwal-
tung auf, etwa durch einen festen Sitz mit einem 
Stimmrecht im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA). Wir erwirken geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion der Unterschiede zwischen Leiharbeit-
nehmern und der Stammbelegschaft. Mehrkosten 
zur Schaffung von Springerpools sowie entspre-
chende Vergütungen für das Personal werden 
ausgeglichen. Die Weiterqualifizierung von berufs-
erfahrenen Pflegefachkräften durch das DQR-An-
erkennungsverfahren vereinfachen wir mittels 
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Kompetenzfeststellungsverfahren der zuständigen 
Praxisanleitungen. Wir wollen eine Vergütungs-
struktur im Praktischen Jahr (PJ) modernisieren, 
die mindestens dem BAföG-Satz entspricht und 
wollen eine gerechte und einheitliche Fehlzeiten-
regelung schaffen. Die Kenntnisprüfung wird unter 
anderem mit einer stärkeren sprachlichen Kompo-
nente verbessert und vorrangiger Zugang für die 
Anerkennung der Ausbildung ausländischer Ärzte 
ermöglicht. Die Berufsgesetze für Ergo- und Phy-
siotherapie sowie Logopädie reformieren wir zügig 
und zukunftsfest. Eine ausschließliche Voll-Aka-
demisierung lehnen wir ab. Die Osteopathie regeln 
wir berufsgesetzlich. Wir unterstützen Forschung 
und Versorgung zu Naturheilkunde und Integrati-
ver Medizin zur Präventionsförderung. 

4.3.	 Kommunen, Sport und Ehrenamt 

Der funktionierende Staat fängt auf kommunaler 
Ebene an. Wir wollen, dass unsere Kommunen 
auch in Zukunft lebenswert und leistungsfähig sind. 
Allerdings ist die Lage der Kommunen ernst und 
spitzt sich finanziell zu. Insbesondere die Ausgaben 
für Personal, Bürokratie und Soziales treiben ihr 
Defizit an – sie steigen deutlich schneller als die 
Investitionsausgaben. Die Kommunen brauchen 
Handlungsperspektiven – sowohl finanziell als auch 
im Hinblick auf die Umsetzungsfähigkeit der ihnen 
übertragenen Aufgaben. Wir werden die Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit der Kommunen 
verbessern. Kommunalpolitik muss schneller, ein-
facher und unbürokratischer werden können. Das 
Vertrauen in den Staat und der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt werden gestärkt, wenn die Funktions-
fähigkeit der Kommunen gewährleistet ist. 

Zukunftspakt Bund, Länder und Kommunen

Mit einem Zukunftspakt von Bund, Ländern und 
Kommunen werden wir die finanzielle Handlungs-
fähigkeit stärken und eine umfassende Aufgaben- 
und Kostenkritik vornehmen.

Veranlassungskonnexität

Wir orientieren uns am Grundsatz der Veranlas-
sungskonnexität – „Wer bestellt, bezahlt“, das gilt 
auch für Verwaltungs- und Personalaufwände. 
Wer eine Leistung veranlasst oder ausweitet, 

muss für ihre Finanzierung aufkommen. Das heißt, 
wenn Bundesgesetze oder andere Maßnahmen 
des Bundes bei den Ländern und Kommunen zu 
Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, 
muss sichergestellt werden, dass die Mittel bei der 
ausführenden Ebene ankommen.

Kommunale Einnahmen

Es braucht eine grundsätzliche und systematische 
Verbesserung der Kommunalfinanzen jenseits von 
Förderprogrammen. Wir wollen eine Verstetigung 
und Verlässlichkeit der kommunalen Einnahmen 
und mehr kommunale finanzielle Autonomie und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Falle einer Weiter-
entwicklung der Gewerbesteuer sichern wir die 
Einnahmen der Kommunen.

Entlastung von Kommunen

Wir wollen eine deutliche Entlastung der Kommu-
nen erreichen und werden gemeinsam mit den 
Ländern und in Abstimmung mit den Kommunen 
Lösungen erarbeiten, um die Ausgabendynamik 
zu durchbrechen. Dabei werden wir auch Ver-
waltungsverfahren verbessern, um Bürokratie 
abzubauen und kommunale Kosten zu senken. Es 
bedarf eines Monitorings unter Einbeziehung der 
Kommunalen Spitzenverbände zur Anpassung der 
Standards, auch im Hinblick auf Überregulierung 
und zeitgemäße Umsetzbarkeit. Wo sinnvoll und 
möglich, wollen wir mehr Flexibilität und Spielräu-
me vor Ort schaffen, ohne das gesetzgeberische 
Ziel zu konterkarieren. 

Förderung von Schulen

Die Unterstützung von Schulen durch multiprofes-
sionelle Teams stärkt die individuelle Förderung 
des einzelnen Kindes und damit den Schulerfolg. 
Individuelle Leistungen der Sozialgesetzbücher, 
die der Förderung in der Schule dienen, werden 
wir für die Zusammenfassung zu pauschalierten 
und strukturierten Unterstützungsleistungen an 
Schulen öffnen (Pooling). Zudem werden wir den 
Abschluss der Evaluation des Angehörigenentla-
stungsgesetz bis Ende 2025 vorziehen, um schnel-
ler zu prüfen, ob eine Beweislastumkehr einzu-
führen ist. Wir werden keine neuen Aufgaben, 
Standards und Rechtspflichten auf die Kommunen 
übertragen.



82

4. Starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie

Kommunale Förderprogrammstruktur

Wir evaluieren und konzentrieren die kommunale 
Förderprogrammstruktur und optimieren sie mit 
Blick auf Ziel und Wirkung. Wir vereinfachen die 
Beantragung und Umsetzung, reduzieren die Nach-
weispflicht und ermöglichen den vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn. Dies muss zukünftig komplett digi-
tal erfolgen. Wir reduzieren den Kontrollaufwand 
durch risikoorientierte Stichprobenverfahren. Die 
dadurch frei werdenden Mittel werden über einen 
geeigneten Schlüssel innerhalb der bestehenden 
verfassungsrechtlichen Finanzbezüge direkt an die 
Kommunen pauschal ausgekehrt.

Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung 
von Bund und Ländern, um Kommunen bei der Be-
wältigung ihrer Aufgaben im Bereich Zivil-, Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutz zu unterstützen. 
Auf Grundlage des Operationsplans Deutschland 
sorgen wir im Zusammenspiel mit den Ländern 
dort für die notwendigen Investitionen und 
dauerhafte Finanzierung. Zudem stärken wir die 
Resilienz der Kommunen, indem wir die (Daten-)
Sicherheit kritischer Infrastrukturen erhöhen.

Sichere Kommunen

Unser gemeinsames Leitbild ist die „sichere 
Kommune“. Das betrifft auch die Sicherheit und 
Ordnung im öffentlichen Raum. Wir setzen uns für 
eine Harmonisierung der Sicherheitsvorschriften 
von Bund, Ländern und Kommunen ein.

Innenstädte

Unsere Innenstädte haben eine hohe Lebensquali-
tät. Deshalb gilt es die zunehmenden Leerstände 
in Innenstädten effektiv anzugehen. Dafür werden 
wir uns auf europäischer Ebene für die Fortsetzung 
der Förderung aus dem Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) analog zu den erfolg-
reichen Programmen „Resiliente Innenstädte“ und 
„Perspektive Innenstadt!“ einsetzen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse

Wir bekennen uns ausdrücklich zum verfassungs-
rechtlichen Auftrag, gleichwertige Lebensverhält-

nisse in ganz Deutschland zu fördern und zu er-
halten. Wir stellen die auskömmliche Finanzierung 
und Absicherung der notwendigen gesundheit-
lichen Versorgungsstrukturen in der Stadt und auf 
dem Land sicher. Besonders wichtig ist, dass kurz-
fristig eine Soforthilfe für versorgungsnotwendige 
Krankenhäuser als Überbrückung bis zum Inkraft-
treten der Krankenhausreform geschaffen wird. 

Sicherer öffentlicher Personennahverkehr

Wir wollen einen zuverlässigen, sicheren, saube-
ren und digitalisierten ÖPNV mit einer attraktiven 
Preis- und Tarifgestaltung in Stadt und Land.

Kommunale Unternehmen

Kommunale Unternehmen sind das Rückgrat der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir setzen uns auf 
EU-Ebene dafür ein, dass sie unter den KMU-Be-
griff fallen, damit beispielsweise die Nachhaltig-
keitsberichtspflicht entfällt. Wir werden dafür 
sorgen, dass der Netzausbau und der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien besser aufeinander ab-
gestimmt werden. Bei der kommunalen Wärme-
planung muss von Beginn an die Umsetzbarkeit 
berücksichtigt werden. Da es um Investitionen 
über Jahrzehnte geht, brauchen Kommunen und 
Energieversorger Planungssicherheit und einen 
attraktiven Investitionsrahmen.

Digitale Verwaltung

Wir streben eine voll digitalisierte Verwaltung an. 
Ein digitales Bürgerkonto soll den Zugang zu Behör-
dendienstleistungen erleichtern. Dazu harmonisie-
ren alle staatlichen Ebenen ihre Verfahrensabläufe. 
Wir ermöglichen die vollständige digitale Bei-
bringung von Unterlagen und Willenserklärungen 
grundsätzlich ohne persönliches Erscheinen.

Sport 

Sport soll Spaß und Lust auf Leistung machen. Er 
hält gesund, vermittelt Werte und gibt unserer Ge-
sellschaft den nötigen Zusammenhalt. Er hat eine 
enorme Bedeutung für Integration und Inklusion 
ebenso wie für Prävention, Gesundheitsförderung 
und Rehabilitation. Deshalb wollen wir ihn mit 
zielgerichteten Maßnahmen stärken – in der Spitze 
und in der Breite. Wir treten entschieden gegen 
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Doping, Manipulation sowie jede Form von Gewalt 
und Missbrauch ein. Für uns steht Sport für Fair-
ness, Integrität und Miteinander.

Sportgroßveranstaltungen, Olympische und  
Paralympische Spiele

Wir unterstützen nachdrücklich unter der Wahrung 
der Autonomie des Sports eine deutsche Bewer-
bung für die Austragung der Olympischen und 
Paralympischen Spiele und befürworten insbeson-
dere hinsichtlich der Auswahl der Wettkampfstät-
ten, die Spiele zu einem Fest für ganz Deutschland 
zu machen. Die Bewerbung wird eingebettet in die 
„Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen“, 
die gemeinsam mit den Sportverbänden fort-
gesetzt wird. Ziel ist die ausreichende finanzielle 
Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen wie 
beispielsweise der World Games in Karlsruhe 2029 
sowie die Unterstützung von Bewerbungen, unter 
anderem für die Leichtathletik-Weltmeisterschaf-
ten, Nordische Ski-Weltmeisterschaften sowie die 
Frauenfußball-Europameisterschaft. Den Organisa-
tionskostenzuschuss des Bundes werden wir daher 
erhöhen. „Jugend trainiert für Olympia & Para-
lympics“ und die Bundesjugendspiele sind wichtige 
Institutionen, um Kinder und Jugendliche für den 
Leistungssport zu begeistern und an den Wettbe-
werbsgedanken heranzuführen. 

Spitzensportförderung

Die Spitzensportförderung benötigt einen Para-
digmenwechsel, um Deutschland als Sportnation 
international wieder wettbewerbsfähiger zu 
machen. Wir werden die Förderung effizienter, 
flexibler und weniger bürokratisch gestalten und 
zielen dabei auf eine Professionalisierung, Exter-
nalisierung und eine stärkere Digitalisierung. Dabei 
orientieren wir uns an den bereits eingeleiteten 
Prozessen, tragen der Hoheit des Haushaltsgesetz-
gebers Rechnung und richten eine effektive und 
erfolgsorientierte Steuerung des Spitzensports ein. 
Bestandteile der Reform sollen die Verbesserung 
von Rahmenbedingungen der Athletinnen und Ath-
leten durch eine verbesserte soziale Absicherung 
und die Unterstützung der dualen Karriere sowie 
eine wettbewerbsfähige Struktur der Olympia- und 
Bundesstützpunkte sein. Die international erfolg-
reichen Sportfördergruppen von Bundeswehr, Bun-
despolizei und Zoll dienen als Vorbild und sollen 

ausgebaut werden. Wir werden die Prämien für 
gewonnene Medaillen steuerrechtlich freistellen. 

Traineroffensive

Der Trainerberuf muss attraktiver werden. Wir 
wollen die gut ausgebildeten Trainerinnen und 
Trainer in Deutschland halten. Wir stoßen daher 
eine „Traineroffensive“ an, die eine klar verbesser-
te Vergütung sowie deutlich verbesserte arbeits-
rechtliche Bedingungen, auch im Hinblick auf die 
duale Karriere, beinhaltet. 

Modernisierung von Sportstätten

Wir helfen Ländern, Kommunen und Vereinen 
nach Bedarf bei der Modernisierung und Sanie-
rung von Sportstätten. Dafür stellen wir mindes-
tens eine Milliarde Euro zur Verfügung. Wir wollen 
die Schwimmfähigkeit der Menschen in unserem 
Land verbessern. Deshalb werden wir neben 
Sporthallen vor allem Schwimmbäder – einschließ-
lich mobiler Schwimmcontainer – fördern. Aber 
auch Sportplätze sollen förderfähig sein. Die Schaf-
fung von Barrierefreiheit, Energieeffizienz und die 
Verbesserung der interkommunalen Zusammen-
arbeit werden hierbei besonders berücksichtigt. 
Wichtig ist zudem die Prüfung der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung und gegebenenfalls deren 
Anpassung. 

Sportwissenschaften

Sportliche Spitzenleistung erfordert eine exzel-
lente Sportwissenschaft. Wir werden diese daher 
stärken und das Institut für Angewandte Trainings-
wissenschaft (IAT) sowie das Institut für Forschung 
und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in die ins-
titutionelle Förderung aufnehmen. Darüber hinaus 
werden wir die Digitalisierung im Leistungssport 
vorantreiben.

Sport und Lebensrealitäten

Um Athletinnen im Leistungssport gleiche Chancen 
zu ermöglichen, erkennen wir ihre Lebensrealitä-
ten an – etwa durch die Verankerung von Mutter-
schutz sowie die Förderung von geschlechtsspezi-
fischem Training und Forschung. Die Sichtbarkeit 
des Frauensports wollen wir stärken.
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Sport und Inklusion

Zu viele Menschen werden durch den Sport nicht 
erreicht. Daher setzen wir uns für Inklusion ein, 
damit mehr Menschen Sport treiben können. Wir 
werden den Behindertensportverband und die 
Special Olympics weiter unterstützen. Für benach-
teiligte Familien werden wir den Zugang zu Sport-
angeboten verbessern. 

Sport frei von Gewalt und Missbrauch

Wir setzen uns auf allen Ebenen entschieden für 
einen Sport frei von Belästigung, Gewalt und Miss-
brauch ein. Deshalb führen wir den Aufbau des 
Zentrums Safe Sport für den Spitzensport fort und 
nutzen Synergien für den Breitensport. Es soll ein 
abgestimmtes Zuständigkeitssystem zwischen dem 
organisierten Sport und dem Zentrum geben. Ein 
Bundesprogramm gegen Extremismus und Antise-
mitismus im Sport wird fortgeführt. Wir unterstüt-
zen weiterhin die erfolgreiche Arbeit von Makkabi 
Deutschland.

Opfer des DDR-Zwangsdopings

Die Opfer des DDR-Zwangsdopings verdienen 
Unterstützung und benötigen weiterhin unsere 
Hilfe. Deshalb werden wir das Verwaltungsrecht-
liche Rehabilitierungsgesetz so ergänzen, dass es 
auch die Fälle des systematischen Dopings in der 
DDR grundsätzlich erfasst. 

E-Sport

Wir erkennen die Gemeinnützigkeit des E-Sports an.

Sport und Fankultur

Um die Fankultur weiter zu fördern, wird die „Ko-
ordinierungsstelle Fanprojekte“ weiter unterstützt.

Staatsminister für Sport und Ehrenamt

Wir ernennen einen Staatsminister für Sport und 
Ehrenamt im Bundeskanzleramt.

Ehrenamt

Unsere Gesellschaft wird vom ehrenamtlichen En-
gagement getragen. Wir sorgen dafür, dass ehren-

amtliches Engagement Freude bereitet und mehr 
Anerkennung erfährt. 

Zukunftspakt Ehrenamt

Wir schaffen einen „Zukunftspakt Ehrenamt“. In 
diesem werden wir die Ehrenamts- und Übungs-
leiterpauschale erhöhen. Wir erhöhen ebenso die 
Freigrenze für den ehrenamtlichen sowie wirt-
schaftlichen Geschäfts- und Zweckbetrieb, ver-
einfachen das Datenschutz-, Gemeinnützigkeits-, 
Vereins- und Zuwendungsrecht und verbessern das 
Haftungsprivileg. 

Attraktives Ehrenamt

Wir werden auch Möglichkeiten prüfen, ehrenamt-
liches Engagement für junge Menschen attraktiver 
zu machen und die Vereinbarkeit von Familie und 
Ehrenamt zu verbessern. Für den Freiwilligen-
dienst und das Freiwillige Soziale Jahr werden 
wir mehr Stellen und mehr Finanzmittel für ein 
höheres Taschengeld zur Verfügung stellen. Zudem 
sollen Vereine als Bildungsort anerkannt werden, 
so dass Förderungen von Weiterbildungsangebo-
ten für Übungsleiter und Trainer möglich sind. 

Schutz des Ehrenamts

Wir stärken und schützen ehrenamtliches Enga-
gement. Gerade in herausfordernden Zeiten gilt 
dies für die „Blaulicht-Familie“ sowie die Vereine 
und Verbände, die unsere Zivilgesellschaft zu-
sammenhalten. Dazu gehört der weitere Ausbau 
der erfolgreichen Arbeit der Deutschen Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt. Wir werden den 
Schutz von Ehrenamtlichen verbessern. Kommu-
nale Amts- und Mandatsträger tragen unseren 
Staat mit. Deshalb müssen wir sie unterstützen 
und schützen. Dazu gehört auch die Fortführung 
der bundesweiten Ansprechstelle zum Schutz für 
kommunale Amts- und Mandatsträger. Angriffe auf 
diejenigen, die uns unter anderem in Freiwilligen 
Feuerwehren und Rettungsdiensten schützen, 
werden wir härter bestrafen und die Strafprozesse 
beschleunigen.
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4.4.	 Kultur und Medien

Unser Land ist ein Kulturstaat, reich an Traditionen 
und Bräuchen, an Kunst, Architektur, Literatur und 
Musik, an Geschichte und religiöser Vielfalt – in 
Stadt und Land. Unsere Kultur ist das Fundament 
unserer Freiheit. Kunst inspiriert, irritiert und eröff-
net neue Perspektiven. Ohne freie und kraftvolle 
Kunst verkümmert, was jedem Fortschritt zugrun-
de liegt: die Fähigkeit, unser Leben zu reflektieren 
und uns ein besseres vorzustellen. Kulturpolitik 
ist gesellschaftsrelevant. Den kulturellen Reich-
tum und die Vielfalt unseres Landes werden wir 
pflegen, weiterentwickeln und gegen jede Heraus-
forderung verteidigen. Die Bundeskulturpolitik ist 
im kooperativen Kulturföderalismus mehr als eine 
Ergänzung der Kulturhoheit der Länder. 

Wir bekennen uns zum besonderen Schutz und 
einer spezifischen Förderung der gesetzlich an-
erkannten nationalen Minderheiten in Deutsch-
land: die dänische Minderheit, die friesische 
Volksgruppe, die deutschen Sinti und Roma und 
das sorbische Volk.

Kunst und Kultur sind frei. Sie zu fördern ist eine 
öffentliche Aufgabe, die Bund, Länder und Kom-
munen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
gemeinsam wahrnehmen müssen. Eine lebendige 
kulturelle Infrastruktur zählt zur Daseinsvorsorge. 
Museen, Theater, Kinos, Bibliotheken, soziokul-
turelle Zentren oder Galerien gehören auch in 
den ländlichen Raum. Sie sind Voraussetzung für 
gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir wollen kul-
turelle Teilhabe aller Menschen gewährleisten. 

Förderbedingungen, Sensibilisierung und  
Eigenverantwortung

Kunstfreiheit verlangt, dass für Kunst keine inhalt-
lichen Vorgaben des Staates gelten dürfen. Wir 
fördern keine Projekte und Vorhaben, die anti-
semitische, rassistische und andere menschenver-
achtende Ziele verfolgen. Dies werden wir durch 
rechtssichere Förderbedingungen, Sensibilisierung 
und Eigenverantwortung sicherstellen.

Kultur verbindet

Wir wollen deshalb internationale Kooperationen, 
Kulturaustausch, Kulturdiplomatie und Kulturtou-

rismus intensivieren. Unser Land soll ein Leucht-
turm für freie Kunst und Kultur in der Welt sein. 
Wir brauchen auch in Zukunft ein starkes Creative 
Europe Programm. 

Verlässlicher Partner der Kultur

Wir sind Kultureinrichtungen, Freier Szene und 
Breitenkultur ein verlässlicher Partner. Die Reform 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bringen wir 
zu einem erfolgreichen Abschluss. Sonderinvesti-
tionen, an denen der Bund beteiligt ist, führen wir 
fort. Bauvorhaben beschleunigen wir durch ver-
einfachte Planungsprozesse und das Zuwendungs-
recht entbürokratisieren wir. Wir stabilisieren die 
Finanzierung der Kulturstiftung des Bundes und 
aller acht Bundeskulturfonds. Wir systematisieren 
die Förderung für die Freien Künste und berück-
sichtigen bei der Bundesförderung Mindestgagen 
und Honoraruntergrenzen. National bedeutsame 
Kultureinrichtungen und -veranstaltungen unter-
stützen wir bei ihrer Entwicklung und Profilierung. 
Wir wollen den strategischen Austausch zwischen 
öffentlichen und privaten Kulturförderern intensi-
vieren und Institutionen des kulturpolitischen Dis-
kurses stärken. Die von uns geförderten Kulturan-
gebote sind vielfältig und inklusiv. Wir setzen das 
Programm „Kultur macht stark“ fort und fördern 
den Ausbau kultureller Bildungs- und Vermittlungs-
angebote an Kultureinrichtungen. Öffentlichen 
Bibliotheken ermöglichen wir die Sonntagsöffnung 
und prüfen die Fortführung des KulturPasses. Das 
ehrenamtliche Engagement, zum Beispiel Brauch-
tum, Amateurkultur und -musik, werden wir ge-
zielt stärken.

Wir werden das Denkmalschutzsonderprogramm 
fortführen. Die vorbereitete Novellierung des Kul-
turgutschutzgesetzes setzen wir zeitnah um. Die 
Digitalisierung des kulturellen Erbes und die digita-
le Transformation kulturellen Arbeitens brauchen 
zukunftssichere Förderung. 

Ländlicher Raum

Im ländlichen Raum ist die Einbindung kultureller 
Akteure essenziell. Deshalb führen wir Förder-
programme wie Aller.Land, „Kultur in ländlichen 
Räumen“ und BULE fort. Auch der Kulturbereich 
soll nachhaltig arbeiten. Beratungsangebote wie 
die Green Culture Anlaufstelle werden wir auf ihre 
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Wirksamkeit überprüfen und wenn notwendig 
weiterentwickeln.

Strategie „Kultur & KI“

Künstliche Intelligenz steigert die Möglichkeiten 
menschlicher Kreativität enorm. Sie bietet großes 
künstlerisches und kulturwirtschaftliches Potenzial, 
wenn Urheberrechte gewahrt und künstlich gene-
rierte Inhalte erkennbar bleiben. Wir entwickeln 
mit den Ländern eine Strategie „Kultur & KI“. 

Erinnerungskultur und Gedenken

Unser Bewusstsein für den Wert von Freiheit und 
Demokratie beruht auch auf unserer Erinnerungs-
kultur. In ihrem Mittelpunkt steht die Auseinander-
setzung mit der nationalsozialistischen Verbre-
chensherrschaft und der Singularität der Shoah. Zu-
dem stärken wir die Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
einschließlich des Kulturgutentzugs in Sowjetischer 
Besatzungszone (SBZ) und DDR. Die entsprechen-
den Bundestagsbeschlüsse erfordern von uns eine 
konkrete Umsetzung. Die Aufarbeitung des Koloni-
alismus werden wir intensivieren. Dazu gehört eine 
länderübergreifende Erforschung von Objekten und 
die Rückgabe von Kulturgütern im Dialog mit den 
Herkunftsländern. Besonderes Augenmerk liegt auf 
einem würdigen Erinnerungsort und der Rückgabe 
menschlicher Überreste (Human Remains).

Staatliche Verantwortung

Der Staat trägt besondere Verantwortung bei der 
Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem 
Kulturgut. Wir werden die Provenienzforschung 
intensivieren, die Schiedsgerichtsbarkeit einführen 
und ein wirksames Restitutionsgesetz schaffen.

Gedenkstätten

Wir wollen insbesondere allen jungen Menschen 
den Besuch von deutschen und internationalen 
Gedenkstätten ermöglichen. Unsere dezentrale 
Gedenkstättenlandschaft steht vor großen Heraus-
forderungen, die wir mit einem Investitionspro-
gramm für Substanzerhaltung, der Stärkung von 
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen und der 
Unterstützung bei innovativer Vermittlungsarbeit 
meistern wollen. Das gilt auch für emblematische 
Orte der NS-Täter, der Zwangsarbeit und der SED-

Diktatur. Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes 
werden wir wissenschaftsgeleitet und im Aus-
tausch mit den Akteuren an die neuen Herausfor-
derungen anpassen und ein bundesweites Kompe-
tenznetzwerk mit den Gedenkstätten entwickeln. 
Wir unterstützen die Einrichtung eines Yad Vashem 
Education Centers in Deutschland.

Digitalisierung und Standortentwicklung  
Bundesarchiv

Wir werden die Digitalisierung und die Standort-
entwicklung des Bundesarchivs mit seinen Außen-
stellen des Stasi-Unterlagen-Archivs vorantreiben. 
Auch positive Ereignisse und Orte der deutschen 
Demokratiegeschichte sind von hoher erinnerungs-
politischer Bedeutung. Diese werden wir, wie auch 
die Stiftung Orte der deutschen Demokratiege-
schichte weiter fördern.

Kulturelles Erbe der Heimatvertriebenen

Zur Förderung des kulturellen Erbes der Heimat-
vertriebenen werden wir die Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung und die Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen auf eine verlässliche 
finanzielle Basis stellen und die Bundesförderung 
nach § 96 Bundesvertriebenengesetz zukunftsfest 
gestalten.

Kultur- und Kreativwirtschaft

Die Kreativwirtschaft leistet einen großen kultu-
rellen und wirtschaftlichen Beitrag, den wir durch 
klare ordnungspolitische Rahmenbedingungen 
und Steueranreize sowohl übergreifend als auch 
branchenspezifisch stärken wollen. Wir wollen die 
Wettbewerbsfähigkeit des Filmstandorts Deutsch-
land durch eine zeitnahe Reform der Filmförde-
rung verbessern, bestehend aus einem steuer-
lichen Anreizsystem sowie einer Investitionsver-
pflichtung. Das Filmförderungsgesetz werden wir 
im engen Dialog mit der Branche weiterentwickeln, 
Kinos werden wir durch verlässliche Förderpro-
gramme für Investitionen und kulturelle Vielfalt in 
Stadt und Land stärken und die digitale Sicherung 
des Filmerbes vorantreiben. Games sind ein Kultur-
gut und Innovationstreiber, daher wollen wir den 
Gamestandort durch steuerliche Anreize und ver-
lässliche Programme fördern. Wir setzen uns für 
die Initiative Musik und andere bundesgeförderte 
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Initiativen für die Förderung der Musikwirtschaft 
und der Popkultur ein. Es braucht „Kulturschutz-
gebiete“, in denen Bestandsschutz gilt und Clubs 
als Kulturorte durch die Baunutzungsverordnung 
anerkannt und in der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) berücksichtigt wer-
den. Der Musikinstrumentenbau benötigt sektor-
spezifische Ausnahmen. Zur Sicherung der Vielfalt 
auf dem Buchmarkt werden wir mit den Ländern 
eine strukturelle Verlagsförderung prüfen.

Entwicklung fairer und transparenter  
Vergütungsmodelle

Wir setzen Recht an geistigem Eigentum kon-
sequent durch und schützen kreative Produkte. 
Insbesondere im digitalen Musikmarkt helfen wir 
mit, faire und transparente Vergütungsmodelle zu 
entwickeln. Wir werden die soziale Absicherung 
von Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen inner-
halb und außerhalb der Leistungen der Künstler-
sozialkasse stärken und unbürokratischer auf die 
besonderen Arbeits- und Lebensbedingungen 
in der Kunstbranche abstimmen. Wir wollen die 
Unterstützung für kulturelle Arbeit auf eine breite-
re Basis stellen. Kultur-Sponsoring, Mäzenatentum, 
private Stiftungen und Wirtschaftskooperationen 
können mehr Kultur ermöglichen.

Medienvielfalt stärken – Meinungsfreiheit sichern

Unabhängige und vielfältige Medien sichern 
eine freie öffentliche Debatte. Wir setzen uns im 
dualen Mediensystem sowohl für einen pluralen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für faire 
Regulierungs- und Refinanzierungsbedingungen 
für private Medien ein. Von zusätzlichen Werbe-
beschränkungen sehen wir ab. Wir prüfen die 
Einführung einer Abgabe für Online-Plattformen, 
die Medieninhalte nutzen. Die Erlöse sollen dem 
Medienstandort zugutekommen. Im Sinne der 
flächendeckenden Versorgung mit journalistischen 
Angeboten schaffen wir mit Blick auf die Gemein-
nützigkeit Rechtssicherheit. Wir wollen einen in-
tensiveren Diskurs über Medien und stärken dafür 
relevante Institutionen. Die Herausforderungen 
der Zustellung der Zeitungen werden wir mit den 
Verlagen erläutern. Das Wettbewerbsrecht muss 
auf allen Ebenen weiterentwickelt und mit dem 
Medienkonzentrationsrecht der Länder verzahnt 
werden, auch um Fusionen von Medienunterneh-

men mit Anbietern medienrelevanter Infrastruktur 
zu prüfen. Zusammenarbeit im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk soll nach den aktuellen Reformen 
der Länder die Regel werden. Deshalb schaffen wir 
eine wettbewerbsrechtliche Bereichsausnahme, 
auch Kooperationen privater Medienhäuser sollen 
erleichtert werden. Die terrestrische Rundfunkver-
breitung schützen wir als kritische Infrastruktur. 
Das UHF-Band steht auch Medien und Kultur zur 
Verfügung, die Abwägung mit Sicherheitsbedarfen 
wird derzeit evaluiert. 

Umgang mit Desinformation

Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwi-
schen alltägliche Desinformation und Fake News 
sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, 
ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. Die bewusste Verbreitung falscher 
Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungs-
freiheit nicht gedeckt. Deshalb muss die staatsfer-
ne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungs-
freiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben 
gegen Informationsmanipulation sowie Hass und 
Hetze vorgehen können. Systematisch eingesetzte 
manipulative Verbreitungstechniken wie der mas-
senhafte und koordinierte Einsatz von Bots und 
Fake Accounts müssen verboten werden. Wir wer-
den durchsetzen, dass Online-Plattformen ihren 
Pflichten hinsichtlich Transparenz und Mitwirkung 
gegenüber der Aufsicht nachkommen, sowie eine 
verschärfte Haftung für Inhalte prüfen. Outlinks 
zu Drittanbietern sind zuzulassen. Der Digital 
Services Act (DSA) muss stringent umgesetzt und 
weiterentwickelt werden, systemisches Versagen 
muss in einem abgestimmten Verfahren mit der 
EU-Kommission Konsequenzen haben. Die Fort-
entwicklung des europäischen Medienrechts muss 
unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips erfolgen. 
Die Spielräume der Mitgliedstaaten zum Schutz 
kultureller und medialer Vielfalt sind bei allen 
EU-Rechtsakten zu wahren. Wir unterstützen den 
Aufbau einer europäischen Medienplattform unter 
Einbeziehung von ARTE. Wir stärken die Deutsche 
Welle und novellieren ihre gesetzliche Grundlage 
als im Ausland verbreiteter Sender zeitgemäß. 

Jugendschutz und Medienkompetenz

Aufwachsen mit digitalen Medien braucht Medien-
kompetenz, aber auch einen effektiven Kinder- und 
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Jugendmedienschutz. Ein kohärenter Rechtsrah-
men zwischen Europa, Bund und den Ländern 
bietet die Chance, Parallelstrukturen abzubauen 
und effektive Rechtsdurchsetzung zu erleichtern. 
Deswegen gestalten wir das Jugendschutzgesetz 
kohärent zum DSA und zum Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag. Altersverifikation auf digitalen End-
geräten sollte Standard in Europa sein. 

Arbeitsbedingungen und Schutzmöglichkeiten

Wir setzen uns für sichere und gute Arbeitsbedin-
gungen für Journalistinnen und Journalisten ein 
und schützen sie besser, indem sie eine Auskunfts-
sperre im Melderegister erwirken können.
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5.	 Verantwortungsvolle 
Außenpolitik, geeintes Europa, 
sicheres Deutschland

5.1.	 Außen- und Verteidigungspolitik, 
Entwicklungszusammenarbeit und  
Menschenrechte 

Das Ziel unserer Außen- und Sicherheitspolitik 
ist die Bewahrung eines Friedens in Freiheit und 
Sicherheit. Zur Bewahrung dieses Friedens müssen 
wir unserer Verantwortung zur Gewährleistung der 
eigenen Sicherheit gerecht werden. Dabei leitet 
uns der Grundsatz: Wir wollen uns verteidigen 
können, um uns nicht verteidigen zu müssen.  

Unsere Sicherheit ist heute so stark bedroht wie 
seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Die 
größte und direkteste Bedrohung geht dabei von 
Russland aus, das im vierten Jahr einen brutalen 
und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine führt und weiter massiv aufrüstet. Das 
Machtstreben von Wladimir Putin richtet sich 
gegen die regelbasierte internationale Ordnung. 

Voraussetzungen für eine starke deutsche Außen-
politik sind die eigene wirtschaftliche und sicher-
heitspolitische Stärke sowie das integrierte Zusam-
menwirken von Außen-, Sicherheits- und Ent-
wicklungspolitik. Dem Bereich der wirtschaftlichen 
Sicherheit werden wir besondere Aufmerksamkeit 
widmen.

Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges müs-
sen Deutschland und Europa in der Lage sein, ihre 
Sicherheit deutlich umfassender selbst zu gewähr-
leisten. Wir werden sämtliche Voraussetzungen 
schaffen, damit die Bundeswehr die Aufgabe der 
Landes- und Bündnisverteidigung uneingeschränkt 
erfüllen kann. Unser Ziel ist es, dass die Bundes-
wehr einen zentralen Beitrag zur Abschreckungs- 
und Verteidigungsfähigkeit der NATO leistet und zu 
einem Vorbild im Kreis unserer Verbündeten wird. 
Die beschriebene Bedrohungslage zwingt uns mit 
dem Ziel der Abschreckung zur Erhöhung unserer 
Verteidigungsausgaben. Unser langfristiges Ziel 
bleibt das Bekenntnis zu Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung sowie Abrüstung.

Unser Bekenntnis zur NATO und zur EU bleibt un-
verrückbar.  Das transatlantische Bündnis und die 
enge Zusammenarbeit mit den USA bleiben für uns 
von zentraler Bedeutung. Wir stärken die Hand-
lungsfähigkeit Europas, vertiefen bestehende stra-
tegische Partnerschaften, bauen insbesondere mit 
Ländern des Globalen Südens neue auf und unter-
stützen multilaterale Formate mit ganzer Kraft.

Die Ukraine werden wir umfassend unterstützen, 
so dass sie sich gegen den russischen Aggressor 
effektiv verteidigen und sich in Verhandlungen 
behaupten kann. Zu unserer Sicherheit gehören 
die Bewahrung und Weiterentwicklung der regel-
basierten internationalen Ordnung auf der Basis 
des Völkerrechts, der universellen Geltung der 
Menschenrechte und der Charta der Vereinten 
Nationen. Wir werden uns weiterhin weltweit für 
die Bekämpfung von Armut, Hunger und Ungleich-
heit engagieren und für die Erreichung der inter-
nationalen Nachhaltigkeitsziele sowie des Pariser 
Klimaschutzabkommens einsetzen. 

Kohärenz im Außenhandeln

Wir entwickeln den Bundessicherheitsrat, im 
Rahmen des Ressortprinzips, zu einem Nationalen 
Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt weiter. Er soll 
die wesentlichen Fragen einer integrierten Sicher-
heitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung 
und strategische Vorausschau leisten, eine gemein-
same Lagebewertung vornehmen und somit das 
Gremium der gemeinsamen politischen Willens-
bildung sein. 

Für eine ganzheitliche Bewältigung von Krisen 
braucht Deutschland einen Bund-Länder- und 
ressortübergreifenden Nationalen Krisenstab der 
Bundesregierung und ein Nationales Lagezentrum 
im Bundeskanzleramt, in dem ressortübergreifend 
ein Gesamtlagebild zusammengefügt wird.

Außenpolitik

Wir wollen multilaterale Strukturen stärken. Die 
Vereinten Nationen (VN) bleiben das Rückgrat 
der regelbasierten internationalen Ordnung, zu-
dem setzen wir auf Partnerschaften in EU, NATO, 
OSZE, G7 und G20. Dafür bringen wir Reformen 
und deutsches Personal in die entsprechenden 
Gremien ein. Wir setzen uns ein für den Schutz 
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der VN vor allen Versuchen, diese zu untergraben. 
Wir werden die Kandidatur Deutschlands für einen 
nichtständigen Sitz im VN-Sicherheitsrat 2027/28 
mit Entschlossenheit vorantreiben. Wir setzen uns 
dafür ein, das Verbrechen der Aggression ohne 
Einschränkungen in die Zuständigkeit des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs aufzunehmen. Die 
Bundesregierung wird den deutschen VN-Sitz in 
Bonn weiterentwickeln und sich um zusätzliche 
Ansiedlungen von VN-Institutionen bemühen.

Um die Abstimmungsprozesse der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu ver-
bessern und zu beschleunigen, wollen wir mehr 
qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rat der 
EU ermöglichen. Bei der Weiterentwicklung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (GSVP) übernehmen wir eine Führungsrolle. 
Wir wollen die EU-NATO-Zusammenarbeit stärken. 
Darüber hinaus werden wir in geeigneten Fällen 
intergouvernementale Formate, wie zum Beispiel 
das E3-Format (Frankreich, Vereinigtes Königreich 
und Deutschland), gegebenenfalls auch unter Ein-
schluss von Nicht-EU-Staaten, als außenpolitisches 
Handlungsformat anwenden. 

Die Ukraine als starker, demokratischer und souve-
räner Staat, der eigenständig und mit euro-atlanti-
scher Perspektive über seine Zukunft bestimmt, ist 
von zentraler Bedeutung für unsere eigene Sicher-
heit. Wir werden deshalb unsere militärische, 
zivile und politische Unterstützung der Ukraine 
gemeinsam mit Partnern substanziell stärken und 
zuverlässig fortsetzen. Wir werden uns im engen 
Schulterschluss mit unseren Partnern für eine 
gemeinsame Strategie hin zu einem echten und 
nachhaltigen Frieden einsetzen, in dem die Ukrai-
ne aus einer Position der Stärke und auf Augen-
höhe agiert. Dazu gehören auch materielle und 
politische Sicherheitsgarantien für eine souveräne 
Ukraine. Deutschland wird sich an dem Wieder-
aufbau der Ukraine beteiligen. Wir suchen in 
Abstimmung mit unseren Partnern nach Möglich-
keiten, das eingefrorene russische Staatsvermögen 
zur finanziellen und militärischen Unterstützung 
der Ukraine wirtschaftlich zu nutzen. Wir stehen zu 
der auf dem Washingtoner NATO-Gipfel bekräftig-
ten NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine. Wir 
unterstützen die Einrichtung eines Sondertribu-
nals, um das Verbrechen der Aggression gegen die 
Ukraine angemessen zu verfolgen und zu ahnden.

Die Beziehungen zu den USA bleiben von über-
ragender Bedeutung. Die transatlantische Partner-
schaft ist eine große Erfolgsgeschichte für beide 
Seiten, die es auch unter den neuen Bedingungen 
fortzusetzen gilt. Deshalb übernehmen wir mehr 
Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit. 
Handelspolitisch suchen wir den engen Schulter-
schluss mit ganz Nordamerika. Der transatlantische 
Wirtschaftsraum gibt uns gemeinsam die besten 
Voraussetzungen, um im globalen Wettbewerb 
erfolgreich zu sein. Kanada ist für uns zentraler Be-
standteil der transatlantischen Partnerschaft, mit 
dem uns zahlreiche gemeinsame Interessen und 
Werte verbinden.

Das Vereinigte Königreich ist einer der engsten 
Partner der EU und Deutschlands – bilateral und 
im Rahmen der NATO. Wir streben aufbauend auf 
dem Trinity House Agreement ein umfassendes 
bilaterales Freundschaftsabkommen an.

Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind 
und bleiben Teil der deutschen Staatsräson. Wir 
verurteilen den brutalen Terrorangriff der Hamas 
auf Israel vom 7. Oktober 2023 auf das Schärfste 
und unterstützen Israel bei der Gewährleistung der 
eigenen Sicherheit. Gleichzeitig muss die humani-
täre Lage im Gaza-Streifen grundlegend verbessert 
werden. Die tragfähige Perspektive für ein fried-
liches Zusammenleben von Israelis und Palästinen-
sern ist eine zu verhandelnde Zweistaatenlösung. 
Den Umfang unserer zukünftigen Unterstützung 
des VN-Hilfswerks UNRWA machen wir von um-
fassenden Reformen abhängig. 

Die Türkei ist ein wichtiger strategischer Partner 
innerhalb der NATO, Nachbar der EU und einfluss-
reicher Akteur im Nahen Osten, mit dem wir von 
der Sicherheitspolitik bis zur Migration gemeinsam 
geopolitischen Herausforderungen begegnen wol-
len. Eine grundlegende Verbesserung der demo-
kratischen, rechtsstaatlichen und menschenrecht-
lichen Situation ist für uns ein zentrales Element. 

Wir werden die bilateralen Beziehungen zu den 
Ländern des Globalen Südens intensivieren und 
zu einem globalen Netzwerk ausbauen. Um dieses 
Verhältnis zu thematisieren, werden wir eine 
neue Nord-Süd-Kommission gründen. Auch mit 
schwierigen Partnern müssen wir im Rahmen einer 
wertegeleiteten Interessenpolitik Gesprächskanäle 
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offenhalten und bei humanitären Krisen Unterstüt-
zung gewährleisten können. Unsere strategischen 
Interessen in der Region des Nahen und Mittleren 
Ostens verfolgen wir auf der Basis von Respekt und 
Gegenseitigkeit.

Wir werden Syrien bei der Stabilisierung und dem 
wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes unter-
stützen und dies an klare Bedingungen knüpfen. 
Somit ermöglichen wir auch die Rückkehr von Ge-
flüchteten in ihre Heimat. Zentral sind der Schutz 
sowie die gesellschaftliche und politische Teilhabe 
aller Bevölkerungsgruppen und die Wahrung von 
Menschenrechten, insbesondere Frauenrechten.

Wir wollen eine Afrikapolitik, die dem strategischen 
Stellenwert Afrikas gerecht wird. Wichtige Partne-
rin für uns ist die Afrikanische Union. Wir wollen 
die Umsetzung der Afrikanischen Freihandelszone 
unterstützen. Ein besonderer Fokus muss auf die 
Stabilisierung des Sahel und des Horns von Afrika 
gelegt werden, insbesondere um Terrorismus und 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Dem russischen und 
chinesischen Einfluss in Afrika treten wir mit unse-
ren Partnern entschlossen entgegen.

Der Ausbau strategischer Partnerschaften mit 
den Staaten Lateinamerikas und der Karibik ist für 
uns von besonderer Bedeutung. Das Abkommen 
zwischen der EU und dem Mercosur muss end-
lich finalisiert werden. Wir wollen die strategische 
Partnerschaft mit Brasilien intensivieren und 
vertiefen sowie die Zusammenarbeit mit weiteren 
Partnern, insbesondere den größten Staaten Mexi-
ko, Argentinien und Kolumbien, ausbauen.

Für Deutschland und die EU ist eine stabile, freie 
und sichere Indo-Pazifik-Region von elementarem 
Interesse. Wir werden in der Region auch weiter-
hin Präsenz zeigen. Wir streben eine Vertiefung 
der strategischen Beziehungen mit Indien auf 
allen Ebenen an, unter anderem bei der globalen 
Energiewende und bei der sicherheitspolitischen 
Zusammenarbeit. Ferner stehen wir für den Ab-
schluss eines Freihandelsabkommens mit der EU 
ein. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea 
sind für Deutschland und die EU enge Wertepart-
ner. Unsere umfassenden strategischen Part-
nerschaften mit diesen und weiteren wichtigen 
Ländern werden wir vertiefen. 

Mit China suchen wir Zusammenarbeit, wo dies 
im deutschen und europäischen Interesse liegt 
– vor allem bei der Bewältigung globaler Mensch-
heitsaufgaben. In Bezug auf unsere Handels- und 
Investitionsbeziehungen drängen wir gegenüber 
China auf die Einhaltung der vereinbarten Regeln 
und auf volle Reziprozität. Wir müssen feststellen, 
dass die Elemente systemischer Rivalität durch Chi-
nas Handlungen mittlerweile in den Vordergrund 
gerückt sind. Vor diesem Hintergrund werden wir 
einseitige Abhängigkeiten abbauen und eine Politik 
des De-Riskings verfolgen, um unsere Resilienz zu 
stärken. Wir werden China, wo nötig, mit Selbst-
bewusstsein und eigener Stärke gegenübertreten, 
weshalb eine kohärente und eng innerhalb der EU 
und mit anderen Partnern abgestimmte Chinapoli-
tik für uns essenziell ist. Auf der Basis unserer Ein-
China-Politik entwickeln wir unsere Beziehungen 
zu Taiwan fort. Eine Veränderung des Status quo 
von Taiwan darf es nur friedlich und im gegenseiti-
gen Einvernehmen geben. 

Mit unseren Partnern Frankreich, dem Vereinigten 
Königreich und den USA werden wir darauf hinwir-
ken, dass das iranische Nuklearprogramm beendet, 
die destruktive Rolle des Regimes in der Region zu-
rückgedrängt und das ballistische Programm einge-
stellt werden. Wir unterstützen die internationalen 
Sanktionen gegen das iranische Regime und setzen 
uns weiterhin entschieden dafür ein, die Revolu-
tionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Wir 
werden den Druck erhöhen, indem wir Sanktions-
lücken umfassend schließen, Menschenrechtsver-
teidiger und vor allem Frauen gezielt unterstützen.

Humanitäre Hilfe werden wir stärken und verläss-
lich, gezielt und vorausschauend leisten. Dabei 
prüfen wir ein stärkeres Engagement nach dem 
Ausfall anderer Geber in wichtigen Bereichen. Wir 
wollen in Krisenregionen die Kooperation mit be-
stehenden Netzwerken und neuen Partnerschaften 
daraufhin überprüfen, wie humanitäre Hilfe in 
schwierigen Lagen geleistet werden kann. Zur Vor-
beugung von Krisen werden wir Frühwarnsysteme 
stärken. Wir werden zukünftig eine auskömmliche 
Finanzierung der humanitären Hilfe und Krisenprä-
vention sicherstellen. 

Die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein 
zentraler Bestandteil der deutschen Außenpolitik, 
wichtiges Element der Soft Power Deutschlands 
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und damit ein strategisches Instrument im globa-
len Wettbewerb um Ansehen, Einfluss, Narrative, 
Ideen und Werte. Sie stärkt den Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir werden 
sie und die strategische Auslandskommunikation 
gezielt weiterentwickeln und als geopolitisches Ins-
trument noch wirkungsvoller an unseren Werten 
und Interessen ausgerichtet einsetzen.

Politische Stiftungen leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit, zu internationalen Partnerschaften und 
zur Demokratieentwicklung. Deshalb wollen wir 
die administrativen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die internationale Arbeit der politi-
schen Stiftungen weiterentwickeln und verbessern. 
Ihre Stellung im Ausland werden wir schützen.

Die wichtige generationen- und völkerverbindende 
Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge mahnt zum Frieden und leistet dazu einen 
Beitrag in Europa. Die ihm übertragenen Aufgaben 
einschließlich der Erinnerungs- und Versöhnungs-
arbeit im In- und Ausland unterstützen wir be-
darfsgerecht.

Wir setzen uns dafür ein, die VN-Resolution 1325 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ und die VN-Frau-
enrechtskonvention konsequent umzusetzen und 
weiterzuentwickeln. Wir setzen uns ein für eine 
EU-weite Ratifizierung der Istanbul-Konvention als 
verbindliche Rechtsnorm gegen Gewalt an Frauen.

Verteidigungspolitik

Die NATO ist ein tragender Pfeiler der transatlanti-
schen Partnerschaft und für die europäische Sicher-
heit unverzichtbar. Wir bekennen uns zur Stärkung 
des transatlantischen Bündnisses und zur fairen 
Lastenteilung. Wir halten an der nuklearen Teilhabe 
innerhalb der NATO fest. Sie ist integraler Baustein 
der glaubhaften Abschreckung durch das Bündnis. 
Wir setzen uns dafür ein, den europäischen Pfeiler 
der NATO mit Nachdruck fortzuentwickeln und die 
EU-NATO-Zusammenarbeit weiter aufzuwerten. 
Wegen seiner geografischen Lage in Europa soll 
Deutschland als zentrale Drehscheibe der NATO 
weiter ausgebaut werden. Auch die maritime 
Sicherheit in Nord- und Ostsee ist von Bedeutung. 
Die europäische Zusammenarbeit in Rüstungs-
fragen muss dafür sorgen, dass die Ausstattung 

einfacher und standardisierter wird und Kosten- 
und Qualitätsvorteile durch gemeinsame Bestel-
lungen entstehen („Simplification, Standardization 
und Scale“). Die dauerhaft in Litauen stationierte 
deutsche Brigade ist unser zentraler Beitrag für Ab-
schreckung und Verteidigung an der NATO-Ostflan-
ke. Die Aufstellung, ihre Ausstattung und Finanzie-
rung sowie ihr Personalbedarf haben Priorität.

Die Ausgaben für unsere Verteidigung müssen 
bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich und 
stringent steigen. Die Höhe unserer Verteidigungs-
ausgaben richtet sich nach den in der NATO ge-
meinsam vereinbarten Fähigkeitszielen. Der Zyklus 
einer Legislaturperiode ist für die Umsetzung weit-
reichender Beschaffungs- und Rüstungsprojekte 
regelmäßig zu kurz. Wir streben deswegen die Ein-
führung eines mehrjährigen Investitionsplans für 
die Verteidigungsfähigkeit an, der im Einklang mit 
dem Deutschen Bundestag langfristige finanzielle 
Planungssicherheit gewährleistet, um damit den 
Bedarfen der Bundeswehr und den Verpflichtun-
gen gegenüber der NATO sowie ihren Fähigkeitsan-
forderungen gerecht zu werden. Wir werden noch 
im ersten halben Jahr der Regierungsarbeit ein 
Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz 
für die Bundeswehr beschließen. 

Es ist zwingend, dass wir die Einsatzbereitschaft 
der Streitkräfte kurzfristig, nachdrücklich und 
nachhaltig erhöhen. Dies gilt zuallererst für die 
Truppenverbände und Kräfte, die bereits in die 
Verteidigungspläne der NATO eingemeldet sind 
und für ihren Auftrag voll ausgestattet werden 
müssen. Wir fokussieren uns dabei auf den militä-
rischen Zweck und Nutzen zur Erfüllung des Kern-
auftrags und richten die militärischen und zivilen 
Strukturen der Bundeswehr darauf aus. 

Soldatinnen und Soldaten verdienen unsere 
höchste Anerkennung. Wir verankern unsere Bun-
deswehr noch stärker im öffentlichen Leben und 
setzen uns für die Stärkung der Rolle der Jugend-
offiziere ein, die an den Schulen einen wichtigen 
Bildungsauftrag erfüllen. 

Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, 
der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Für die neue 
Ausgestaltung dieses Dienstes sind die Kriterien 
Attraktivität, Sinnhaftigkeit und Beitrag zur Auf-
wuchsfähigkeit leitend. Wertschätzung durch 
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anspruchsvollen Dienst, verbunden mit Qualifika-
tionsmöglichkeiten, werden die Bereitschaft zum 
Wehrdienst dauerhaft steigern. Wir orientieren 
uns dabei am schwedischen Wehrdienstmodell. 
Wir werden noch in diesem Jahr die Vorausset-
zungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwa-
chung schaffen.

In allen personalrechtlichen Fragen muss die Ein-
satzbereitschaft der Bundeswehr im Vordergrund 
stehen. Dem Faktor der individuellen Einsatz-
bereitschaft räumen wir deswegen besondere 
Bedeutung ein. Wir machen die Bundeswehr durch 
flexible Dienstzeit- und Laufbahnmodelle sowie 
in Fragen der sozialen Fürsorge attraktiver. Das 
bestehende Arbeitszeitregime für die Bundeswehr 
passen wir dem veränderten Bedarf der Streitkräf-
te an. Wir wollen den Anteil der Frauen und von 
Menschen mit Migrationsgeschichte in der Bun-
deswehr erhöhen.

Wir wollen die Reserve und den Heimatschutz 
weiter stärken, sie dem Auftrag entsprechend 
ausstatten und sie strukturell und gesellschaftlich 
besser verankern.

Wir setzen uns dafür ein, dass Hemmnisse, die 
beispielsweise Dual-Use-Forschung oder auch zivil-
militärische Forschungskooperationen erschwe-
ren, abgebaut werden. Außerdem wollen wir die 
Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Weltraum 
entschlossen und zügig ausbauen. Eine nationa-
le Weltraumsicherheitsstrategie werden wir im 
ersten Regierungsjahr veröffentlichen. Wir werden 
das Defizit, das es in Deutschland im Bereich der 
strategischen Sicherheitsforschung gibt, beseitigen 
und uns für deren Förderung im Sinne eines ver-
netzten Sicherheitsverständnisses einsetzen. 

Das Planungs- und das Beschaffungswesen wird 
reformiert. Für einzelne Großprojekte, aber auch 
für Zukunftstechnologiebereiche, die einer hohen 
Innovationsdynamik unterliegen, werden wir neue 
Realisierungswege implementieren. In besonders 
kritischen Bereichen, wie Munition, werden wir 
verstärkt mit Vorhalteverträgen und Abnahme-
garantien arbeiten. Die Verfügbarkeit von Schlüs-
selressourcen, wie zum Beispiel Sprengstoffen, 
wird abgesichert. Bereits erfolgte Zertifizierungen 
und Zulassungen von Partnernationen erkennen 
wir dort wo möglich an und verzichten auf eine 

erneute Durchführung. Wir werden das Verfah-
ren der Parlamentsbeteiligung in Beschaffungs-
fragen beschleunigen und empfehlen, die Höhe 
des Schwellenwertes für Beschaffungsvorlagen zu 
erhöhen. Die bereits geschaffene Grundlagenent-
wicklung des Future Combat Air System sowie des 
Main Ground Combat System werden wir zügig 
gemeinsam fortsetzen.

Wir fördern verstärkt Zukunftstechnologien für die 
Bundeswehr und führen diese in die Streitkräfte 
ein. Dies gilt insbesondere für die Bereiche: Satel-
litensysteme, Künstliche Intelligenz, unbemannte 
(auch kampffähige) Systeme, Elektronischer Kampf, 
Cyber, Software Defined Defense und Cloud-An-
wendungen sowie Hyperschallsysteme. Hierzu 
ist auch ein vereinfachter Zugang und vertiefter 
Austausch mit Forschungseinrichtungen, dem 
akademischen Umfeld, Start-Ups und Industrie 
notwendig. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und 
europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindus-
trie einschließlich des wehrtechnischen Mittelstan-
des ist durch langfristig planbare Beauftragungen 
und vereinfachten Kapitalzugang zu stärken. Wir 
schaffen hierzu resilientere Lieferketten. Damit ma-
ximieren wir die deutsche und europäische Hand-
lungsautonomie. Bei Rüstungskäufen außerhalb 
des EU-Vergaberechts werden wir Offset-Möglich-
keiten nutzen. Wenn die vollumfängliche Ge-
währleistung der Sicherheits- und Verteidigungs-
interessen Deutschlands durch Änderungen der 
Eigentums- und Anteilsverhältnisse an Schlüssel-
unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie bedroht ist, werden wir auch strategische 
Beteiligungen des Bundes in Betracht ziehen. 

Wir richten unsere Rüstungsexporte stärker an 
unseren Interessen in der Außen-, Wirtschafts- und 
Sicherheitspolitik aus. Wir wollen eine strategisch 
ausgerichtete Rüstungsexportpolitik, welche der 
deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, 
ihren ausländischen Partnern sowie ihren Kunden 
Verlässlichkeit gibt. Die Unterstützung von Rüs-
tungsexporten über Government-to-Government- 
Vereinbarungen bauen wir aus.

Exportkontrollgenehmigungen müssen rascher 
und koordinierter geprüft werden. Wir streben 
eine Harmonisierung der europäischen Rüstungs-
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exportregeln an. Rüstungsexporte, bei denen ein 
erhebliches konkretes Risiko besteht, dass diese 
zur internen Repression oder in Verletzung des 
internationalen Rechts eingesetzt werden, lehnen 
wir grundsätzlich ab. 

Die Aufwuchs- und Verteidigungsfähigkeit der 
Streitkräfte erfordern eine deutliche Steigerung 
der jährlichen Investitionen in militärische Infra-
struktur. Um dies zu erreichen, werden wir das Ge-
nehmigungs- und Vergaberecht sowie die Beschaf-
fung, den Schutz und die Widmung militärischer 
Flächen durch Verfahrensfreistellungen und durch 
mehr Eigenvollzugskompetenzen für die Bundes-
wehr vereinfachen. Haushaltsrechtliche Vereinfa-
chungen werden wir in enger Absprache mit dem 
Bundestag prüfen. Für militärische Bauvorhaben 
vereinfachen wir die Bedarfsdefinition und Ge-
nehmigung und schaffen mit einem Bundeswehr-
infrastrukturbeschleunigungsgesetz Ausnahme-
regelungen im Bau-, Umwelt- und Vergaberecht 
sowie beim Schutz und der Widmung militärischer 
Flächen. Die Belange und die Infrastrukturmaß-
nahmen zur Gesamtverteidigung sind als überra-
gendes öffentliches Interesse festzuschreiben und 
in der Umsetzung gegenüber anderen staatlichen 
Aufgaben zu priorisieren. 

Die Bundeswehr und alle staatlichen sowie ge-
samtgesellschaftlichen Akteure müssen effektiv 
zusammenarbeiten können, um Angriffe auf unser 
komplexes System schnell zu erkennen und gezielt 
und wirksam zu bekämpfen. Die Vorsorge- und 
Sicherstellungsgesetze werden wir vor diesem 
Hintergrund umfassend novellieren.

Um uns an die veränderte Sicherheitslage anzupas-
sen, werden wir noch in diesem Jahr das Gesetz 
über den Militärischen Abschirmdienst (MAD) 
umfassend novellieren. Mit einem Artikelgesetz 
Militärische Sicherheit wollen wir die bisherigen 
Verfahren bei Sicherheitsüberprüfung und Sabota-
geschutz verbessern und erheblich beschleunigen.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Unsere Entwicklungspolitik ist zugleich werte- und 
interessengeleitet. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte gehen einher mit unseren 
außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen 
Interessen. Wir brauchen grundlegende Verän-

derungen in der Entwicklungspolitik, die aktuelle 
geopolitische und ökonomische Realitäten stärker 
abbilden und gestalten müssen. Wir wollen, dass 
Deutschland und Europa gute Beziehungen zu den 
Ländern des Globalen Südens haben. Wir werden 
den integrierten Ansatz durch eine bessere Zusam-
menarbeit von AA, BMZ und BMVg stärken, kohä-
rent aufeinander abstimmen und entlang unserer 
Interessen ausrichten. Um die Effektivität und 
Kohärenz der öffentlichen Entwicklungsleistun-
gen (ODA) des Bundes zu steigern und damit den 
Außenauftritt der Bundesregierung stringenter zu 
gestalten, werden wir die entwicklungspolitischen 
Schnittstellen zwischen den Ressorts reduzieren 
und die Leistungen, die nicht in den klassischen 
ODA-Ressorts liegen, im BMZ bündeln.

Im Lichte unserer Interessen werden wir stärker 
auf folgende strategische Schwerpunkte setzen: 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung 
des Zugangs zu Rohstoffen, Fluchtursachenbe-
kämpfung sowie die Zusammenarbeit im Energie-
sektor. Wir werden uns weiterhin im Kampf gegen 
Armut, Hunger und Ungleichheit engagieren. 
Wir setzen auf die Förderung von Mädchen und 
Frauen, insbesondere durch die Förderung des 
Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte. Weitere zentrale Aufgaben sind gute 
Bildung, menschenwürdige Beschäftigung, soziale 
Sicherung, robuste Gesundheitssysteme und gute 
Regierungsführung. 

Unser Ziel ist, dass Vergaben von staatlich finan-
zierten Projekten der finanziellen Zusammenarbeit 
überwiegend an Unternehmen aus Deutschland 
und der EU erfolgen. Exportorientierte und in-
vestitionsbereite Unternehmen erhalten bessere 
Finanzierungsmöglichkeiten und Risikoabsicherun-
gen. Wir modernisieren und erweitern zu diesem 
Zweck den Garantierahmen für die Absicherung 
von Kreditvergaben. Wir werden eine gemeinsame 
Anlaufstelle der Außenwirtschaftsförderung und 
der Entwicklungszusammenarbeit für die deutsche 
Wirtschaft etablieren. Wir richten unsere Partner-
schaften längerfristig aus, werden uns dabei aber 
von der Länderliste lösen. 

Bei der Umsetzung unserer entwicklungspoliti-
schen Ziele durch die technische Zusammenarbeit 
schaffen wir Wettbewerb und verzahnen diese 
mit der finanziellen Zusammenarbeit sowie der 
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europäischen Entwicklungspolitik. Entwicklungs-
zusammenarbeit ist neben Visa-Vergabe sowie 
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen ein zentra-
ler Hebel in der Migrationssteuerung. Wir werden 
weitere Unterstützung für Flüchtlinge in ihren 
Herkunftsländern und den Hauptaufnahmeländern 
leisten, auch um sie von der gefährlichen Flucht 
nach Europa abzuhalten und ihnen in ihrer Heimat 
Chancen und Perspektiven zu geben. Die Koope-
rationsbereitschaft der Partnerländer bei den Be-
mühungen, die irreguläre Migration nach Europa 
zu begrenzen und eigene Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger zurückzunehmen, ist ein zentraler 
Faktor für den Umfang der bilateralen Regierungs-
zusammenarbeit. Dazu schließen wir weitere 
Migrationsabkommen und setzen bestehende 
Abkommen um. Dies schließt eine geordnete Fach-
kräftemigration bei gleichzeitiger Förderung von 
Qualifizierung im Herkunftsland mit ein. 

Die Bundesregierung wird die zivilgesellschaft-
lichen Akteure in Ländern des Globalen Südens 
weiter stärken und sich für den Schutz und die 
Erweiterung von deren Freiräumen einsetzen. Das 
bürgerschaftliche Engagement in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel durch 
Kirchen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerk-
schaften, Wirtschaftsverbände und politische Stif-
tungen wollen wir weiter fördern. Wir setzen uns 
für eine intensivere Abstimmung und Arbeitstei-
lung mit anderen Geberländern und Institutionen 
ein, insbesondere in der EU und im Rahmen der 
VN sowie weiterer multilateraler Organisationen 
(wie zum Beispiel der Weltbank). Wir setzen uns 
für ein ambitioniertes Post-Agenda-2030-Rahmen-
werk ein. Wir werden unseren fairen Anteil an der 
internationalen Klimafinanzierung bereitstellen 
und setzen dabei verstärkt auch auf die Mobilisie-
rung von privaten Mitteln sowie Beiträge nicht-tra-
ditioneller Geber. Den internationalen Biodiversi-
tätsschutz werden wir fortführen und enger mit 
dem internationalen Klimaschutz und der Bekämp-
fung von Dürren und Wüstenbildung verknüpfen. 

Aufgrund der Notwendigkeit, den Haushalt zu kon-
solidieren, muss eine angemessene Absenkung der 
ODA-Quote erfolgen. Neben öffentlichen werden 
wir auch private Investoren noch stärker für nach-
haltige Entwicklungsfinanzierung mobilisieren. 
Wir setzen uns für die effektive Bewältigung von 
Staatsschuldenkrisen ein, bei der alle Gläubiger 

beteiligt werden. Wir unterstützen Länder des Glo-
balen Südens beim Aufbau ihrer Steuersysteme. 

Menschenrechte

Die Universalität, Unteilbarkeit und Unveräußer-
lichkeit der Menschenrechte bilden das Funda-
ment der regelbasierten internationalen Welt-
ordnung. Allen Versuchen, global Freiheits- und 
Menschenrechte aufzuweichen, Menschenrechts-
verteidiger und Zivilgesellschaft einzuschränken, 
treten wir entschlossen entgegen. Transnationaler 
Repression durch autoritäre Staaten in Deutsch-
land werden wir wirksam begegnen.

Wir setzen uns für die weltweite Abschaffung der 
Todesstrafe und das Verbot von Folter ein. Für die 
Wahrung und Verteidigung von Menschenrechten, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit sind wirksame 
nationale und internationale Institutionen und 
Gerichtsbarkeiten, wie das Deutsche Institut für 
Menschenrechte, unerlässlich. Wir machen uns 
dafür stark, dass die globalen Sanktionsregeln der 
EU im Bereich der Menschenrechte gezielter und 
umfassender zum Einsatz kommen. Wir streben 
den erfolgreichen Abschluss der Verhandlun-
gen über den Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) an. Wir unter-
stützen in besonderer Weise den Europarat und 
seine Parlamentarische Versammlung als Hüter der 
Grundwerte der Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit auf unserem Kontinent. 

Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist Grad-
messer für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Geltung der Menschenrechte. Der Schutz religiöser 
und weltanschaulicher Minderheiten sowie insbe-
sondere der Schutz der weltweit größten verfolg-
ten Gruppe, der Christen, ist von besonderer Be-
deutung. Deshalb wird die Arbeit des Beauftragten 
der Bundesregierung für weltweite Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit fortgesetzt. 

5.2.	 Europa 

Die EU ist Garantin für Freiheit, Frieden, Sicherheit 
und Wohlstand. Diese Werte stehen angesichts his-
torischer Umwälzungen massiv unter Druck. Mut, 
Entschlossenheit und europäische Antworten sind 
das Gebot der Stunde. Eine gute Zukunft unseres 
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Landes wird es nur mit einer starken und demo-
kratischen EU geben. Wir werden alle Möglichkei-
ten ausschöpfen, um die Handlungsfähigkeit und 
strategische Souveränität der EU zu stärken. Mehr 
denn je braucht die EU ein starkes Deutschland, 
das sich mit europäischer Überzeugung, Ideen und 
Engagement einbringt. Wir bekennen uns zu einer 
effektiven, kohärenten und verlässlichen Europa-
politik mit konstruktivem Gestaltungsanspruch, im 
deutschen und europäischen Interesse. Wir ver-
teidigen Europa gegen seine inneren und äußeren 
Feinde. Wir stehen weiter fest an der Seite der 
Ukraine in ihrem Freiheitskampf und werden sie so 
lange wie nötig mit militärischer, diplomatischer, 
wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe unterstüt-
zen. Die deutsch-französische Freundschaft bleibt 
von überragender Bedeutung für ganz Europa. 
Wir werden sie auf Grundlage des wegweisenden 
Élysée-Vertrags und dessen Weiterentwicklung 
durch den Vertrag von Aachen vertiefen. Ebenso 
wollen wir die Freundschaft zu unserem östlichen 
Nachbarland Polen weiter ausbauen. Im Weimarer 
Dreieck werden wir die enge Abstimmung zu allen 
relevanten Fragen der Europapolitik suchen, um 
im Dienst der ganzen EU geeinter zu handeln. Im 
Format „Weimar plus“ sollten auch weitere enge 
Partner einbezogen werden. Gemeinsam mit den 
östlichen Ländern werden wir die Zusammenarbeit 
mit den europäischen Nachbarstaaten auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen wie Wissenschaft, Kultur 
oder Sport fördern. 

Artikel 2 EU-Vertrag

Wir schützen die Grundwerte aus Artikel 2 EU-
Vertrag nachdrücklich und gehen künftig noch 
konsequenter gegen Rechtsstaatsverstöße vor. 
Dafür müssen bestehende Schutzinstrumente, von 
Vertragsverletzungsverfahren über die Zurück-
haltung von EU-Geldern bis hin zur Suspendierung 
von Rechten der Mitgliedschaft, wie zum Beispiel 
Stimmrechten im Rat der EU, deutlich konsequen-
ter als bisher angewendet werden. Wir setzen uns 
für die Weiterentwicklung des Konditionalitäts-
mechanismus ein – hin zu einem umfassenderen 
Sanktionsinstrument bei Verstößen gegen die 
Grundwerte der EU. Für den Fall der Zurückhaltung 
von Geldern sollten Möglichkeiten der Direkt-
zuweisung von Mitteln an Begünstigte wie zum 
Beispiel Studierende im Rahmen von Erasmus+ 
geprüft werden.

Europas Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand

Wir wollen den Binnenmarkt als Motor unserer 
Wirtschaftskraft weiterentwickeln. Dies gilt ins-
besondere für die Bereiche Energie, medizinische 
Produkte, Pharma, Digitales, Telekommunikation 
und Verkehr einschließlich Luftverkehr. Der Wett-
bewerb im Binnenmarkt muss auf Innovation 
und Leistungsfähigkeit beruhen. Wir wollen kein 
Steuerdumping und keinen unfairen Steuerwett-
bewerb in der EU. Deshalb setzen wir uns für eine 
einheitliche Bemessungsgrundlage für die Kör-
perschaftsteuer ein. Wir treten für eine bessere 
Mobilisierung von privatem Kapital ein und gehen 
dazu Schritte hin zu einer echten Spar- und In-
vestitionsunion (Kapitalmarkt- und Bankenunion). 
Dabei schützen wir das Drei-Säulen-Modell. 

Wir brauchen außerdem eine echte Energieunion 
mit Fokus auf Entwicklung und Genehmigung ge-
meinsamer, grenzüberschreitender Energienetze 
einschließlich Wasserstoff sowie eine stärkere Ver-
netzung nationaler Energiemärkte, um eine wett-
bewerbsfähige Industrie zu ermöglichen. Auf dem 
von der EU eingeschlagenen Weg zur Klimaneut-
ralität bis 2050 denken wir wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Zukunftsfähigkeit zusammen. 
Wir treten aktiv dafür ein, dass die EU ein starker 
Industriestandort bleibt. Wir schaffen attraktive 
Rahmenbedingungen für Investitionen in und nach 
Europa, insbesondere durch die Beschleunigung 
von Genehmigungsverfahren, die Modernisierung 
des Wettbewerbs- und Beihilferechts, welches 
wir stärker an Transformationserfordernissen und 
Europas globaler Wettbewerbsfähigkeit ausrichten 
wollen, sowie eine Vereinfachung der Verfahren 
für Important Projects of Common European 
Interest (IPCEI). Wir setzen uns für einen substan-
ziellen Rückbau von Bürokratie in der EU ein. Wir 
begrüßen, dass die EU-Kommission Initiativen zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands vorgelegt 
und weitere angekündigt hat. 

Für eine effektive technologische Souveränität 
Europas brauchen wir mehr Fokus auf Bildung, 
Forschung, Innovation und Schlüsseltechnologien 
wie Künstliche Intelligenz oder Raumfahrt. Wir 
setzen uns für eine forschungs- und innovations-
freundliche EU-Digitalpolitik sowie ein gestärktes 
und eigenständiges zehntes Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation ein. Datenschutz kommt 
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eine wichtige Bedeutung zu. Seine Ausgestaltung 
muss Digitalisierungsfortschritte sowie Forschung 
und Innovation ermöglichen. In der EU müssen 
primär die Mitgliedstaaten und die Wirtschaft 
endlich drei Prozent des Bruttoinlandprodukts für 
Forschung und Entwicklung investieren. Wir be-
fürworten die Errichtung des Einstein-Teleskops in 
Deutschland als europäisches Leuchtturmprojekt.

Handlungsfähiges Europa

Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen der EU 
(MFR) ab 2028, zu dem Deutschland einen ange-
messenen Beitrag leisten wird, muss den histori-
schen Herausforderungen für Europa und unserem 
Anspruch an eine geopolitisch handlungsfähige EU 
Rechnung tragen und sich nicht zuerst am Sta-
tus quo orientieren. Diese sind insbesondere die 
Stärkung der europäischen Sicherheit und Vertei-
digungsfähigkeit sowie die Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit der EU. Zuallererst stehen die 
Mitgliedstaaten in der Finanzierungsverantwortung 
für diese Ziele. Im Interesse stabiler Finanzen sowie 
im Einklang mit den europäischen Verträgen haftet 
Deutschland weiterhin nicht für Verbindlichkeiten 
anderer Mitgliedstaaten. Finanzierungen außerhalb 
des EU-Haushalts müssen die Ausnahme bleiben. 
Gleichzeitig muss im künftigen MFR die Rück-
zahlung für die im Rahmen des Programms „Next 
Generation EU“ aufgenommenen Mittel beginnen. 
Wir fordern die EU-Kommission auf, einen entspre-
chenden Rückzahlungsplan als Teil ihres anstehen-
den MFR-Vorschlags vorzulegen. Die Rückzahlung 
darf nicht zu Lasten des regulären EU-Haushalts 
und seiner Programme erfolgen. Wir setzen uns 
für eine Modernisierung des MFR ein. Er muss 
einfacher, transparenter und flexibler ausgestaltet 
sein – auch um auf unvorhergesehene Ereignisse 
und Investitionsbedarfe unter Einsatz der zur Ver-
fügung stehenden Finanzinstrumente im Rahmen 
der EU-Verträge umfassend und rasch reagieren zu 
können. Wir stehen zu dem zeitlichen Fahrplan für 
die Einführung neuer Eigenmittel und werden ent-
sprechende Vorschläge konstruktiv prüfen. 

Die Kohäsionspolitik ist in Zeiten großer Heraus-
forderungen eine wichtige Säule eines solidarischen 
Europas und ein zentrales Instrument zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und 
gleichmäßigen Entwicklung aller europäischen Regi-
onen. Wir treten zur Stärkung der Regionen für eine 

Kohäsionspolitik 2028+ ein, die auf der Grundlage 
einer angemesseneren Mittelausstattung in einer 
eigenständigen Fondsstruktur auch künftig gemein-
sam mit den Regionen entwickelt und primär von 
diesen umgesetzt wird. Wichtig ist uns der Erhalt 
der Förderwürdigkeit aller Regionen. Insbesondere 
auch strukturschwache sowie von Transformation 
betroffene Regionen brauchen in Zukunft eine trag-
fähige Mittelausstattung der Kohäsionspolitik. Wir 
wollen keine Region zurücklassen. Das Europäische 
Parlament muss seine zentrale Rolle bei der Defi-
nition der Kriterien der Mittelvergabe und bei der 
Kontrolle der Mittelverwendung behalten. 

Die Kohäsionspolitik soll in der Zukunft noch stär-
ker Anreize zur Umsetzung von innerstaatlichen 
Reformen liefern. Den Regionen muss bei Ausar-
beitung und Umsetzung der Programme sowie der 
Auswahl der Projekte weiterhin eine zentrale Rolle 
zukommen. Eine zentralisierte Kohäsionspolitik ist 
damit nicht vereinbar.

Die neuen Regeln des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes müssen konsequent angewendet werden. 
Sofern angesichts der sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen erforderlich, müssen Ausnahme-
klauseln und Flexibilitäten genutzt werden.

Wir bekennen uns zur Unabhängigkeit der Europäi-
schen Zentralbank und ihrem übergeordneten Ziel 
der Geldwertstabilität.

Angesichts des geopolitischen Epochenbruchs 
muss Europa umfassende strategische Souveräni-
tät entwickeln. Schlüsseltechnologien, Energie-
sicherheit, digitale Souveränität inklusive europäi-
scher Plattformen, Schutz kritischer Infrastruktu-
ren, Resilienz sowie eigene Fähigkeiten, um sich im 
globalen Systemwettbewerb zu behaupten, sind 
dafür zentral. Wir setzen uns für eine Europäische 
Verteidigungsunion zur Stärkung des europäischen 
Pfeilers in der NATO ein. Wir wollen einen echten 
Binnenmarkt für Verteidigungsgüter mit gemein-
samen Exportregeln und enger Zusammenarbeit 
bei Planung, Entwicklung und Beschaffung. Eine 
engere europäische Abstimmung im internatio-
nalen Krisenmanagement, ein systematischeres 
Vorgehen bei EU-Missionen und eine bessere Ver-
zahnung der Politiken von EU, Mitgliedstaaten und 
wichtigen supranationalen Organisationen wollen 
wir weiter voranbringen.
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Die Erweiterung der EU und ihre Aufnahmefähig-
keit müssen Hand in Hand gehen. Deshalb brau-
chen wir spätestens mit der nächsten Erweiterung 
eine innere Konsolidierung und Reform der EU, 
die sie institutionell stärkt. Das Konsensprinzip im 
Europäischen Rat darf nicht zur Entscheidungs-
bremse werden. Dies gilt grundsätzlich auch für 
die verbliebenen Entscheidungen mit Einstimmig-
keit im Rat der EU. 

Die sogenannten „Brückenklauseln“ wollen wir 
nutzen, um Entscheidungsverfahren effizienter zu 
gestalten. Notwendige Reformen, die ohne Ver-
tragsänderungen möglich sind, sollten ausgereizt 
werden. Wo notwendig, sind wir offen für Ver-
tragsänderungen gemäß Artikel 48 EU-Vertrag. 
Wir wollen das Prinzip der verstärkten Zusammen-
arbeit im Sinne des Konzepts des „Europas der 
verschiedenen Geschwindigkeiten“ stärker nutzen. 
Um den Zusammenhalt in der EU zu schützen, 
muss diese Zusammenarbeit immer für alle Mit-
gliedstaaten offen bleiben.

Wir befürworten eine Weiterentwicklung des 
Wahlrechts zum Europäischen Parlament. Wir 
setzen uns für die Einführung einer Sperrklausel 
bei Europawahlen ein, die den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts entsprechen muss. 
Zudem wollen wir bei Europawahlen das Auszähl-
verfahren nach D‘Hondt zur Anwendung bringen. 
Wir passen die Mitwirkungsrechte des Bundes-
tages insbesondere an die Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts an. Wir setzen uns für eine 
konsequente und wirkungsvollere Umsetzung des 
Subsidiaritätsprinzips ein, einschließlich frühzei-
tiger Berücksichtigung des Systems kommunaler 
Selbstverwaltung. Wir stehen zum Ausschuss der 
Regionen als dem Forum der europäischen Regio-
nen und Städte. Wir machen uns für vernetzte und 
prosperierende Grenzregionen stark.

Soziales und bürgernahes Europa

Wir bekennen uns zu den Zielen, Werten und 
Grundsätzen der europäischen Säule sozialer 
Rechte. In diesem Sinne setzen wir uns für eine EU 
ein, die das Leben der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger verbessert, faire Arbeitsbedingungen, 
Mitbestimmung und gute Tarifpartnerschaften 
gewährleistet sowie soziale Ungleichheiten und 
Armut bekämpft. Wir setzen uns im Rahmen der 

geltenden Kompetenzverteilung zwischen der 
EU und ihren Mitgliedstaaten für wirksame Ins-
trumente ein, um faire und gut funktionierende 
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme zu fördern.

Wir wollen Europa erlebbarer machen und zen-
trale Bausteine für eine offene, demokratische, 
kreative und soziale Gesellschaft stärken. Wir 
setzen uns für eine Stärkung von Erasmus+ für all-
gemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 
sowie eine Verbesserung des Programmzugangs 
ein. Dazu gehört auch eine Fortsetzung der Initia-
tive „DiscoverEU“, die 18-Jährigen die Möglichkeit 
bietet, kostenlos Europa zu bereisen (Interrail). 
Wir unterstützen weiterhin „Creative Europe“ zur 
Förderung der gemeinsamen kulturellen Identi-
tät. Eine lebendige Zivilgesellschaft spielt bei der 
Förderung der Menschenrechte, der Stärkung von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie der 
freien Meinungsbildung in Europa eine entschei-
dende Rolle. Deshalb muss sie gestärkt werden. 

Wir unterstützen das Vorhaben, eine Rechtsform 
„Europäischer grenzüberschreitender Verein“ 
einzuführen, um in Zukunft die Gründung von 
Vereinen nach weitgehend einheitlichen Rechts-
prinzipien zu ermöglichen. Wir setzen uns für 
die stärkere Einbeziehung von Bürgerinnen und 
Bürgern ein. Formate wie zum Beispiel der EU-Ju-
genddialog bringen Europa den Menschen näher. 
Grenzüberschreitenden Austausch zur Geschichte 
Europas wollen wir durch die Entwicklung einer 
gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur 
stärken. Gedenkstätten, Dokumentationszent-
ren und Bildungsangebote werden wir aufgrund 
ihrer wichtigen Funktion weiter unterstützen. Die 
Zukunftsfonds mit Tschechien, Griechenland und 
Italien sowie die Stiftung für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit wollen wir stärken. Wir setzen uns 
für die rasche Einrichtung eines Gedenkorts für die 
Opfer der deutschen Aggression und Besatzung in 
Polen (1939-1945) auf dem Platz der ehemaligen 
Kroll-Oper sowie die Errichtung des Deutsch-Pol-
nischen Hauses als Ort des Gedenkens und Begeg-
nens im Zentrum Berlins ein. Um grenzüberschrei-
tendes Lernen und europäische Freundschaften zu 
fördern, werden wir die europäischen und bilate-
ralen Jugendwerke sowie Fachstellen des europäi-
schen und internationalen Jugend- und Fachkräfte-
austauschs ausbauen und deutlich stärken.
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EU in der Welt

Die Erweiterungspolitik hat hohe transformative 
Kraft und ist eine geopolitische Notwendigkeit. Die 
massiv veränderte Weltlage erfordert eine Wei-
terentwicklung des EU-Beitrittsprozesses. Durch 
einen leistungsbasierten und differenzierten Ansatz 
sollen individuelle Fortschritte der Kandidatenlän-
der bei der Annäherung an europäische Werte und 
Standards stärker honoriert werden. Die Menschen 
vor Ort sollen konkret erfahren, dass sich der Weg 
ihrer Länder in die EU lohnt. Gleichzeitig muss die 
EU erweiterungsfähig werden, indem der parallel 
stattfindende institutionelle Reformprozess zu kon-
kreten Ergebnissen geführt wird. Wir setzen uns für 
einen schrittweisen Integrationsansatz für Kandi-
datenländer ein, die noch nicht alle Beitrittsanfor-
derungen erfüllen, aber Reformen beherzt umset-
zen – ohne Abstriche bei den Kriterien oder bei der 
Integrität des Binnenmarktes. Dazu können ins-
besondere ein „Phasing-in“ in EU-Programme und 
-Politiken, die Gewährung eines Beobachterstatus 
im Europäischen Parlament und Rat der EU sowie 
eine assoziierte Mitgliedschaft in bestimmten 
Bereichen wie der GASP/GSVP ohne Stimmrecht 
gehören. Der wichtige EU-Beitritt der sechs Länder 
des Westbalkans, der Ukraine und der Republik 
Moldau liegt im wechselseitigen Interesse. Wir 
wollen die Unterstützungsanstrengungen der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten konsequent fortsetzen. 
Dazu gehört auch der Berliner Prozess – denn wir 
müssen gerade den Westbalkan-Ländern, die schon 
lange auf Fortschritte warten, belastbare Perspek-
tiven bieten. Die Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei sind von besonderer strategischer 
Bedeutung. Wir bedauern, dass sich die Türkei 
von der Werteordnung der EU zunehmend weiter 
entfernt. Die Fortsetzung des Beitrittsprozesses mit 
Georgien kann erst wieder in Frage kommen, wenn 
die Zweifel an der Einhaltung der demokratischen 
Prozesse ausgeräumt sind. Dabei stehen wir an der 
Seite der pro-europäischen Kräfte.

Wir müssen den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Nachbarstaaten vertiefen sowie die 
Potenziale der Europäischen Politischen Gemein-
schaft (EPG) nutzen. Auch nach dem Brexit ist das 
Vereinigte Königreich einer der engsten Partner 
der EU. Für uns ist die „Global Gateway“-Initiative 
der EU ein wichtiges geopolitisches Instrument, 
das auch bei der Wahl von Kooperationspartnern 

berücksichtigt werden muss. Für einen kohärenten 
und sichtbaren Außenauftritt als „Team Europe“ 
brauchen wir ein transparentes, abgestimmtes 
und arbeitsteiliges Handeln der EU-Kommission, 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes und der 
Mitgliedstaaten.
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6.	 Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit,  
erfolgreiches Regieren

	 Arbeitsweise der Bundesregierung  
und Fraktionen

Kooperation der Parteien

Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 
21. Wahlperiode. Die Koalitionspartner verpflich-
ten sich, diese Vereinbarung im Regierungshandeln 
umzusetzen. Die Partner tragen für die gesamte 
Politik der Koalition gemeinsam Verantwortung.

Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD werden 
ihre Arbeit in Parlament und Regierung laufend 
und umfassend miteinander abstimmen und zu 
Verfahrens-, Sach- und Personalfragen Konsens 
herstellen. Die Koalitionspartner treffen sich 
grundsätzlich monatlich zu Koalitionsgesprächen 
im Koalitionsausschuss. Darüber hinaus tritt der 
Koalitionsausschuss auf Wunsch eines Koalitions-
partners zusammen. Er berät Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den 
Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, 
und führt in Konfliktfällen Konsens herbei. 

Die Koalitionsparteien werden sich einvernehm-
lich auf die Besetzung des Koalitionsausschusses 
verständigen. 

Kooperation der Fraktionen

Im Deutschen Bundestag und in allen von ihm 
beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfrak-
tionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die 
nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. 
Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen.

Über das Verfahren und die Arbeit im Parlament 
wird Einvernehmen zwischen den Koalitionsfrakti-
onen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und 
Anfragen auf Fraktionsebene werden gemeinsam 
oder im Ausnahmefall im gegenseitigen Einverneh-
men eingebracht. 

Die demokratischen Parteien der politischen Mitte 
tragen eine besondere Verantwortung für den 
Schutz und die Stärkung der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung. Die Koalitionspartner 

schließen auf allen politischen Ebenen jede Zusam-
menarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratie-
feindlichen und rechtsextremen Parteien aus. Dies 
betrifft im Parlament unter anderem gemeinsame 
Anträge, Wahlabsprachen oder sonstige Formen 
der Zusammenarbeit.

Die Tagesordnung der Kabinettsitzungen soll den 
Fraktionen vorab mitgeteilt werden.

Wir werden das bestehende Bundestagswahlrecht 
ändern: 

Wir wollen eine Wahlrechtskommission einsetzen, 
die die Wahlrechtsreform 2023 evaluieren und im 
Jahr 2025 Vorschläge unterbreiten soll, wie jeder 
Bewerber mit Erststimmenmehrheit in den Bun-
destag einziehen kann und der Bundestag unter 
Beachtung des Zweitstimmenergebnisses grund-
sätzlich bei der aktuellen Größe verbleiben kann. 
Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren soll 
dann unverzüglich eingeleitet werden. Dabei soll 
auch geprüft werden, wie die gleichberechtigte Re-
präsentanz von Frauen im Parlament gewährleistet 
werden kann und ob Menschen ab 16 Jahren an 
der Wahl teilnehmen sollten.

Wir wollen die Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages reformieren und werden den Deut-
schen Bundestag und seine Verwaltung von parla-
mentsfremden Aufgaben entlasten.

Arbeit in der Bundesregierung

Im Kabinett wird bei Entscheidungen kein Koali-
tionspartner überstimmt. In allen Ausschüssen 
des Kabinetts und in allen vom Kabinett beschick-
ten Gremien, Beiräten und Ausschüssen sind die 
Koalitionspartner vertreten. Die Besetzung erfolgt 
im gegenseitigen Einvernehmen. Grundsätzlich 
sind alle Koalitionspartner vertreten, sofern es die 
Anzahl der Vertreter des Bundes zulässt.

Die Arbeits- und Vorhabenplanung erfolgt zwi-
schen Bundeskanzleramt und dem die A-Seite 
koordinierenden Ressort.

Die Frühkoordinierung erfolgt im Rahmen des ge-
samten Prozesses in gemeinsamer Verantwortung 
zwischen dem Bundeskanzleramt, dem die A-Seite 
koordinierenden Ressort und dem federführenden 
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